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Auf Grund des § 48a Absatz 1 und 3 sowie des § 48b des Bundes-Immissionsschutzgesetzes in der Fassung
der Bekanntmachung vom 26. September 2002 (BGBI. | S. 3830) verordnet die Bundesregierung unter Wah-
rung der Rechte des Bundestages:

Teil 1
Allgemeine Vorschriften

§1
Begriffsbestimmungen
In dieser Verordnung gelten folgende Begriffsbestimmungen:

1. ,Alarmschwelle” ist ein Wert, bei dessen Uberschreitung bei kurzfristiger Exposition ein Risiko fir die
Gesundheit der Gesamtbevdlkerung besteht und unverziglich Malinahmen ergriffen werden muissen;

. .. Mikrogramm . , ,
2. ,AOT40¢ ausgedriickt in ———=———x Stunden, ist die Uber einen vorgegebenen Zeitraum sum-
Kubikmeter

mierte Differenz zwischen Ozonwerten ber 80 Mikrogramm pro Kubikmeter und 80 Mikrogramm pro
Kubikmeter unter ausschlieBlicher Verwendung der taglichen Einstundenmittelwerte zwischen 8.00 Uhr
und 20.00 Uhr mitteleuropaischer Zeit (MEZ);

3. LArsen®, ,Kadmium®, ,Nickel“ und ,Benzo[a]pyren® bezeichnen den Gesamtgehalt des jeweiligen Ele-
ments oder der Verbindung in der PM1o-Fraktion;

4. ,Ballungsraum® ist ein stadtisches Gebiet mit mindestens 250 000 Einwohnern und Einwohnerinnen, das
aus einer oder mehreren Gemeinden besteht, oder ein Gebiet, das aus einer oder mehreren Gemeinden
besteht, welche jeweils eine Einwohnerdichte von 1 000 Einwohnern und Einwohnerinnen oder mehr je
Quadratkilometer bezogen auf die Gemarkungsflache haben und die zusammen mindestens eine Flache
von 100 Quadratkilometern darstellen;
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,Beurteilung ist die Ermittlung und Bewertung der Luftqualitadt durch Messung, Berechnung, Vorhersage
oder Schatzung anhand der Methoden und Kriterien, die in dieser Verordnung genannt sind;

»-Emissionen® sind Schadstoffe, die durch menschliche Tatigkeit aus Quellen auf dem Gebiet der Bundes-
republik Deutschland und ihrer ausschliel3lichen Wirtschaftszone freigesetzt werden, ausgenommen
Schadstoffe des internationalen Seeverkehrs und von Flugzeugen auf3erhalb des Lande- und Startzyklus;

~=Emissionsbeitrage aus natirlichen Quellen® sind Schadstoffemissionen, die nicht unmittelbar oder mit-
telbar durch menschliche Tatigkeit verursacht werden, einschliel3lich Naturereignissen wie Vulkanaus-
briichen, Erdbeben, geothermischen Aktivitaten, Freilandbranden, Stiirmen, Meeresgischt oder der at-
mospharischen Aufwirbelung oder des atmospharischen Transports natirlicher Partikel aus Trockenge-
bieten;

Jfuchtige organische Verbindungen* (NMVOC = non methane volatile organic compounds) sind alle or-
ganischen Verbindungen mit Ausnahme von Methan, die naturlichen Ursprungs sind oder durch mensch-
liche Tatigkeit verursacht werden und durch Reaktion mit Stickstoffoxiden bei Sonnenlicht photochemi-
sche Oxidantien erzeugen koénnen; die §§ 33 und 34 umfassen, soweit sie sich auf die Einhaltung der
nationalen Emissionshéchstmengen von NMVOC beziehen, nur NMVOC, die durch menschliche Tatig-
keit verursacht werden;

,Gebiet* ist ein von den zustandigen Behorden fir die Beurteilung und Kontrolle der Luftqualitat abge-
grenzter Teil der Flache eines Landes;

~.geplante Malnahmen* des Programms nach § 34 sind eine Zusammenstellung der von der Bundesre-
gierung beabsichtigten Rechts- oder Verwaltungsvorschriften des Bundes sowie anderer in der Zustan-
digkeit der Bundesregierung liegender Maflnahmen, mit deren Hilfe die Werte fiir Ozon und Emissions-
héchstmengen eingehalten werden sollen;

,Gesamtablagerung® ist die Gesamtmenge der Schadstoffe, die auf einer bestimmten Flache innerhalb
eines bestimmten Zeitraums aus der Luft auf Oberflachen (zum Beispiel Boden, Vegetation, Gewasser,
Gebaude und so weiter) gelangt;

,gesamtes gasformiges Quecksilber” ist elementarer Quecksilberdampf (Hg®) und reaktives gasformiges
Quecksilber; reaktives gasférmiges Quecksilber besteht aus wasserléslichen Quecksilberverbindungen
mit ausreichend hohem Dampfdruck, um in der Gasphase zu existieren;

»hochster Achtstundenmittelwert eines Tages” ist ein Wert, der ermittelt wird, indem die gleitenden Acht-
stundenmittelwerte aus Einstundenmittelwerten gebildet und stiindlich aktualisiert werden; jeder auf diese
Weise errechnete Achtstundenmittelwert gilt fir den Tag, an dem dieser Zeitraum endet; das heil3t, dass
der erste Berechnungszeitraum fir jeden einzelnen Tag die Zeitspanne von 17.00 Uhr des vorangegan-
genen Tages bis 1.00 Uhr des betreffenden Tages umfasst, wahrend fir den letzten Berechnungszeit-
raum jeweils die Stunden von 16.00 Uhr bis 24.00 Uhr des betreffenden Tages zu Grunde gelegt werden;

»Indikator flr die durchschnittliche Exposition® ist ein Wert, der anhand von Messungen an Messstationen
fur den stadtischen Hintergrund die durchschnittliche Exposition der Bevélkerung mit PMz,s angibt. Dieser
Wert dient der Berechnung des nationalen Ziels der Reduzierung der Exposition und der Berechnung der
Verpflichtung in Bezug auf die Expositionskonzentration;

.immissionsgrenzwert” ist ein Wert, der auf Grund wissenschaftlicher Erkenntnisse mit dem Ziel festgelegt
wird, schadliche Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit oder die Umwelt insgesamt zu vermei-
den, zu verhlten oder zu verringern, und der innerhalb eines bestimmten Zeitraums eingehalten werden
muss und danach nicht Gberschritten werden darf;

Jnformationsschwelle® ist ein Ozonwert in der Luft, bei dessen Uberschreitung schon bei kurzfristiger
Exposition ein Risiko fur die Gesundheit besonders empfindlicher Bevolkerungsgruppen besteht und bei
dem unverzuglich geeignete Informationen erforderlich sind;

Jkritischer Wert“ ist ein auf Grund wissenschaftlicher Erkenntnisse festgelegter Wert, dessen Uberschrei-
tung unmittelbare schadliche Auswirkungen fir manche Rezeptoren wie Baume, sonstige Pflanzen oder
natirliche Okosysteme, aber nicht fiir den Menschen haben kann;

.Plane fir kurzfristige Mallnahmen® sind Plane mit den MaRnahmen, die kurzfristig zu ergreifen sind, um
die Gefahr der Uberschreitung von Alarmschwellen fiir Schwefeldioxid und Stickstoffdioxid zu verringern
oder deren Dauer zu beschranken;

Jlangfristiges Ziel“ ist ein Wert zum Schutz der menschlichen Gesundheit und der Umwelt, der unter Be-
ricksichtigung von § 23 langfristig einzuhalten ist;

.LUft” ist die AuBenluft in der Troposphare mit Ausnahme von Arbeitsstatten im Sinne der Richtli-
nie 89/654/EWG des Rates vom 30. November 1989 (iber Mindestvorschriften fir Sicherheit und Ge-
sundheitsschutz in Arbeitsstatten (ABI. L 393 vom 30.12.1989, S. 1), die durch die Richtlinie 2007/30/EG
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(ABI. L 165 vom 27.6.2007, S. 21) geandert worden ist; an diesen Arbeitsstatten, zu denen die Offentlich-
keit normalerweise keinen Zugang hat, gelten die Bestimmungen fiir Gesundheitsschutz und Sicherheit
am Arbeitsplatz;

.Luftreinhalteplane“ sind Plane, in denen MalRnhahmen zur Erreichung der Immissionsgrenzwerte oder
des PM2s-Zielwerts festgelegt sind;

.Messstationen fiir den stadtischen Hintergrund® sind Messstationen an Standorten in stadtischen Gebie-
ten, an denen die Werte reprasentativ fir die Exposition der stadtischen Bevdlkerung sind;

,nationales Ziel fur die Reduzierung der Exposition® ist eine prozentuale Reduzierung der durchschnittli-
chen Exposition der Bevolkerung der Bundesrepublik Deutschland, die fur das Bezugsjahr mit dem Ziel
festgesetzt wird, schadliche Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit zu verringern;

»obere Beurteilungsschwelle” ist ein Wert, unterhalb dessen eine Kombination von ortsfesten Messungen
und Modellrechnungen oder orientierenden Messungen angewandt werden kann, um die Luftqualitat zu
beurteilen;

sorientierende Messungen® sind Messungen, die weniger strenge Datenqualitatsziele erfiillen als ortsfeste
Messungen,;

wortsfeste Messungen® sind kontinuierlich oder stichprobenartig an festen Orten durchgefiihrte Messun-
gen, um Werte entsprechend den jeweiligen Datenqualitatszielen zu ermitteln;

,Ozonvorlauferstoffe sind Stoffe, die zur Bildung von bodennahem Ozon beitragen;

-,PMio“ sind Partikel, die einen gréRenselektierenden Lufteinlass passieren, der fir einen aerodynami-
schen Durchmesser von 10 Mikrometern einen Abscheidegrad von 50 Prozent aufweist;

.PM25" sind Partikel, die einen grolRenselektierenden Lufteinlass passieren, der fiir einen aerodynami-
schen Durchmesser von 2,5 Mikrometern einen Abscheidegrad von 50 Prozent aufweist;

»polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe” sind organische Verbindungen, die sich aus mindestens
zwei miteinander verbundenen aromatischen Ringen zusammensetzen, die ausschlieBlich aus Kohlen-
stoff und Wasserstoff bestehen;

~Schadstoff* ist jeder in der Luft vorhandene Stoff, der schadliche Auswirkungen auf die menschliche
Gesundheit oder die Umwelt insgesamt haben kann;

»otickstoffoxide® sind die Summe der Volumenmischungsverhaltnisse von Stickstoffmonoxid und Stick-
stoffdioxid, ausgedriickt in der Einheit der Massenkonzentration von Stickstoffdioxid in Mikrogramm pro
Kubikmeter;

»Toleranzmarge”“ bezeichnet den Prozentsatz, um den der in dieser Verordnung festgelegte Immissions-
grenzwert Uberschritten werden darf, unter der Voraussetzung, dass die in dieser Verordnung festgeleg-
ten Bedingungen erflillt sind; im Fall zukinftiger Grenzwerte bezeichnet ,Toleranzmarge® einen in jahrli-
chen Stufen abnehmenden Wert, um den der Immissionsgrenzwert bis zur jeweils festgesetzten Frist
Uberschritten werden darf, ohne die Erstellung von Planen zu bedingen;

suntere Beurteilungsschwelle® ist ein Wert, unterhalb dessen fir die Beurteilung der Luftqualitat nur Mo-
dellrechnungen oder Schatzverfahren angewandt zu werden brauchen;

sverpflichtung in Bezug auf die Expositionskonzentration ist ein Niveau, das anhand des Indikators fur
die durchschnittliche Exposition mit dem Ziel festgesetzt wird, schadliche Auswirkungen auf die mensch-
liche Gesundheit zu verringern, und das in einem bestimmten Zeitraum erreicht werden muss;

~Wert“ ist die Konzentration eines Schadstoffs in der Luft im Normzustand gemaf Anlage 6 Abschnitt C
oder die Ablagerung eines Schadstoffs auf bestimmten Flachen in bestimmten Zeitrdumen;

LZielwert® ist ein Wert, der mit dem Ziel festgelegt wird, schadliche Auswirkungen auf die menschliche
Gesundheit oder die Umwelt insgesamt zu vermeiden, zu verhindern oder zu verringern, und der nach
Maoglichkeit innerhalb eines bestimmten Zeitraums eingehalten werden muss.

Teil 2
Immissionswerte

§2
Immissionsgrenzwerte, Alarmschwelle und kritischer Wert fiir Schwefeldioxid

(1) Zum Schutz der menschlichen Gesundheit betragt der Uber eine volle Stunde gemittelte Immissionsgrenz-
wert fir Schwefeldioxid
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350 Mikrogramm pro Kubikmeter
bei 24 zugelassenen Uberschreitungen im Kalenderjahr.

(2) Zum Schutz der menschlichen Gesundheit betragt der Gber den Tag gemittelte Immissionsgrenzwert flr
Schwefeldioxid

125 Mikrogramm pro Kubikmeter

bei drei zugelassenen Uberschreitungen im Kalenderjahr.

(3) Die Alarmschwelle fiir Schwefeldioxid betragt tber eine volle Stunde gemittelt
500 Mikrogramm pro Kubikmeter,

gemessen an drei aufeinanderfolgenden Stunden an den von den zustandigen Behoérden gemal Anlage 3
eingerichteten Probenahmestellen, die fir die Luftqualitat in einem Bereich von mindestens 100 Quadratkilo-
metern oder im gesamten Gebiet oder Ballungsraum reprasentativ sind; ma3gebend ist die kleinste dieser
Flachen.

(4) Zum Schutz der Vegetation betragt der kritische Wert flr Schwefeldioxid fir das Kalenderjahr sowie fur
das Winterhalbjahr (1. Oktober des laufenden Jahres bis 31. Marz des Folgejahres)

20 Mikrogramm pro Kubikmeter.
§3

Immissionsgrenzwerte und Alarmschwelle fiir Stickstoffdioxid (NO-);
kritischer Wert fiir Stickstoffoxide (NOy)

(1) Zum Schutz der menschlichen Gesundheit betragt der tber eine volle Stunde gemittelte Immissionsgrenz-
wert fur Stickstoffdioxid (NO2)

200 Mikrogramm pro Kubikmeter
bei 18 zugelassenen Uberschreitungen im Kalenderjahr.

(2) Zum Schutz der menschlichen Gesundheit betragt der Uber ein Kalenderjahr gemittelte Immissionsgrenz-
wert fur Stickstoffdioxid (NO2)

40 Mikrogramm pro Kubikmeter.
(3) Die Alarmschwelle fur Stickstoffdioxid (NO2) betragt tiber eine volle Stunde gemittelt
400 Mikrogramm pro Kubikmeter,

gemessen an drei aufeinanderfolgenden Stunden an den von den zustandigen Behoérden gemal Anlage 3
eingerichteten Probenahmestellen, die fir die Luftqualitat in einem Bereich von mindestens 100 Quadratkilo-
metern oder im gesamten Gebiet oder Ballungsraum reprasentativ sind; ma3gebend ist die kleinste dieser
Flachen.

(4) Zum Schutz der Vegetation betragt der Uber ein Kalenderjahr gemittelte kritische Wert fur Stickstoffoxide
(NOx)

30 Mikrogramm pro Kubikmeter.

§4

Immissionsgrenzwerte fiir Partikel (PM10)

(1) Zum Schutz der menschlichen Gesundheit betragt der Gber den Tag gemittelte Immissionsgrenzwert flr
Partikel PM1o

50 Mikrogramm pro Kubikmeter
bei 35 zugelassenen Uberschreitungen im Kalenderjahr.

(2) Zum Schutz der menschlichen Gesundheit betragt der Uber ein Kalenderjahr gemittelte Immissionsgrenz-
wert fir Partikel PM1o

40 Mikrogramm pro Kubikmeter.
§5

Zielwert, Inmissionsgrenzwert, Verpflichtung in Bezug auf die Expositionskonzentration sowie
nationales Ziel fiir die Reduzierung der Exposition fiir Partikel (PM2,s)

(1) Zum Schutz der menschlichen Gesundheit betragt der Gber ein Kalenderjahr gemittelte Zielwert fir PM2,5
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25 Mikrogramm pro Kubikmeter.

(2) Zum Schutz der menschlichen Gesundheit betragt der ab 1. Januar 2015 einzuhaltende Uber ein Kalen-
derjahr gemittelte Immissionsgrenzwert fir PMz5

25 Mikrogramm pro Kubikmeter.

(3) Fir den Grenzwert des Absatzes 2 betragt die Toleranzmarge 5 Mikrogramm pro Kubikmeter. Sie vermin-
dert sich ab dem 1. Januar 2009 jahrlich um ein Siebentel bis auf den Wert 0 zum 1. Januar 2015.

(4) Zum Schutz der menschlichen Gesundheit und um die Verpflichtung in Bezug auf die Expositionskonzent-
ration einzuhalten, darf der Indikator fir die durchschnittliche PMzs-Exposition nach § 15 ab dem 1. Ja-
nuar 2015 den Wert von

20 Mikrogramm pro Kubikmeter
nicht mehr Uberschreiten.

(5) Ab dem 1. Januar 2020 ist zum Schutz der menschlichen Gesundheit ein nationales Ziel fiir die Reduzie-
rung der PMz s-Exposition einzuhalten. Die Héhe dieses Ziels ist vom Wert des Indikators fir die durchschnitt-
liche PMzs-Exposition nach § 15 im Referenzjahr 2010 abhéngig. Die Beurteilung wird gemal Anlage 12 Ab-
schnitt B vom Umweltbundesamt vorgenommen.

§6

Immissionsgrenzwert fiir Blei
Zum Schutz der menschlichen Gesundheit betragt der Gber ein Kalenderjahr gemittelte Immissionsgrenzwert
fur Blei

0,5 Mikrogramm pro Kubikmeter.

§7

Immissionsgrenzwert fiir Benzol
Zum Schutz der menschlichen Gesundheit betragt der Uber ein Kalenderjahr gemittelte Immissionsgrenzwert
far Benzol
5 Mikrogramm pro Kubikmeter.

§8

Immissionsgrenzwert fiir Kohlenmonoxid
Zum Schutz der menschlichen Gesundheit betragt der als héchster Achtstundenmittelwert pro Tag zu ermit-
telnde Immissionsgrenzwert fir Kohlenmonoxid

10 Milligramm pro Kubikmeter.
§9
Zielwerte, langfristige Ziele, Informationsschwelle und Alarmschwelle fiir bodennahes Ozon
(1) Der Zielwert zum Schutz der menschlichen Gesundheit vor Ozon betragt
120 Mikrogramm pro Kubikmeter

als héchster Achtstundenmittelwert wahrend eines Tages bei 25 zugelassenen Uberschreitungen im Kalen-
derjahr. MaRRgebend fiir die Beurteilung, ob der Zielwert zum 1. Januar 2010 erreicht wurde, ist die Zahl der
Uberschreitungstage pro Kalenderjahr, gemittelt (iber drei Jahre. Das Jahr 2010 ist das erste Jahr, das zur
Berechnung der Zahl der Uberschreitungstage pro Kalenderjahr herangezogen wird.

(2) Der Zielwert zum Schutz der Vegetation vor Ozon betragt

Mikrogramm
Kubikmeter

als AOT40 fir den Zeitraum von Mai bis Juli. Mallgebend fiir die Beurteilung, ob der Zielwert zum 1. Ja-
nuar 2010 erreicht wurde, ist der AOT40-Wert fir diesen Zeitraum, gemittelt Gber flinf Jahre. Das Jahr 2010
ist das erste Jahr, das zur Berechnung des AOT40-Werts fiir den Zeitraum von Mai bis Juli herangezogen
wird.

18 000 x Stunden

(3) Das langfristige Ziel zum Schutz der menschlichen Gesundheit vor Ozon betragt

120 Mikrogramm pro Kubikmeter
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als hochster Achtstundenmittelwert wahrend eines Tages.

(4) Das langfristige Ziel zum Schutz der Vegetation vor Ozon betragt
Mikrogramm
Kubikmeter

als AOT40 fir den Zeitraum von Mai bis Juli.
(5) Die Informationsschwelle fir Ozon liegt bei

6 000 x Stunden

180 Mikrogramm pro Kubikmeter
als Einstundenmittelwert.
(6) Die Alarmschwelle fir Ozon liegt bei
240 Mikrogramm pro Kubikmeter
als Einstundenmittelwert.
(7) Die Kriterien zur Prifung der Werte sind in Anlage 7 Abschnitt A festgelegt.

§10
Zielwerte fiir Arsen, Kadmium, Nickel und Benzo[a]pyren

Um schadliche Auswirkungen von Arsen, Kadmium, Nickel und Benzo[a]pyren als Marker fiir polyzyklische
aromatische Kohlenwasserstoffe auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt insgesamt zu vermeiden,
zu verhindern oder zu verringern, werden folgende ab dem 1. Januar 2013 einzuhaltende Zielwerte als Ge-
samtgehalt in der PM1o-Fraktion Uber ein Kalenderjahr gemittelt festgesetzt:

Schadstoff Zielwert in Nanogramm pro Kubikmeter
Arsen 6
Kadmium 5
Nickel 20
Benzo[a]pyren 1
Teil 3

Beurteilung der Luftqualitat
§11

Festlegung von Gebieten und Ballungsraumen

Die zustandigen Behdrden legen fur die gesamte Flache ihres Landes Gebiete und Ballungsrdume fest.

§12
Einstufung der Gebiete und Ballungsraume fiir Schwefeldioxid, Stickstoffdioxid und
Stickstoffoxide, Partikel (PM1o und PMzs), Blei, Benzol und Kohlenmonoxid

(1) Fur Schwefeldioxid, Stickstoffdioxid und Stickstoffoxide, Partikel (PM10 und PM25), Blei, Benzol und Koh-
lenmonoxid gelten die in Anlage 2 Abschnitt A festgelegten oberen und unteren Beurteilungsschwellen. Alle
Gebiete und Ballungsraume werden anhand dieser Beurteilungsschwellen eingestuft.

(2) Die Einstufung nach Absatz 1 wird spatestens alle funf Jahre gemaf dem in Anlage 2 Abschnitt B festge-
legten Verfahren tberpriift. Bei signifikanten Anderungen der Aktivitaten, die fiir die Konzentration von Schwe-
feldioxid, Stickstoffdioxid oder gegebenenfalls Stickstoffoxiden, Partikeln (PM1o und PMz2;5), Blei, Benzol oder
Kohlenmonoxid in der Luft von Bedeutung sind, sind die Einstufungen je nach Signifikanz in kirzeren Interval-
len zu Uberprifen.
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§13
Vorschriften zur Ermittlung von Schwefeldioxid, Stickstoffdioxid und Stickstoffoxiden,
Partikeln (PM1o und PMs), Blei, Benzol und Kohlenmonoxid

(1) Die Luftqualitat wird in Bezug auf die in § 12 Absatz 1 genannten Schadstoffe in allen Gebieten und Bal-
lungsraumen anhand der in den Absatzen 2 bis 4 sowie in der Anlage 3 festgelegten Kriterien beurteilt.

(2) In allen Gebieten und Ballungsraumen, in denen der Wert der in Absatz 1 genannten Schadstoffe die fur
diese Schadstoffe festgelegte obere Beurteilungsschwelle Gberschreitet, sind zur Beurteilung der Luftqualitat
ortsfeste Messungen durchzufiihren. Uber diese ortsfesten Messungen hinaus kénnen Modellrechnungen so-
wie orientierende Messungen durchgefihrt werden, um angemessene Informationen tber die rdumliche Ver-
teilung der Luftqualitat zu erhalten.

(3) In allen Gebieten und Ballungsrdumen, in denen der Wert der in Absatz 1 genannten Schadstoffe die flr
diese Schadstoffe festgelegte obere Beurteilungsschwelle unterschreitet, kann zur Beurteilung der Luftqualitat
eine Kombination von ortsfesten Messungen und Modellrechnungen oder orientierenden Messungen ange-
wandt werden.

(4) In allen Gebieten und Ballungsraumen, in denen der Wert der in Absatz 1 genannten Schadstoffe die fur
diese Schadstoffe festgelegte untere Beurteilungsschwelle unterschreitet, gentigen zur Beurteilung der Luft-
qualitat Modellrechnungen, Techniken der objektiven Schatzung oder beides.

(5) Zusatzlich zu den Beurteilungskriterien gemal den Absatzen 2 bis 4 sind Messungen an Messstationen
im landlichen Hintergrund abseits signifikanter Luftverschmutzungsquellen gemaR Anlage 3 durchzufiihren,
um zumindest Informationen Uber die Gesamtmassenkonzentration und die Konzentration von Staubinhalts-
stoffen von Partikeln (PMz25) im Jahresdurchschnitt zu erhalten. Diese Messungen sind anhand der folgenden
Kriterien durchzufiihren:

1. esist eine Probenahmestelle je 100 000 Quadratkilometer einzurichten;

2.  Anlage 1 Abschnitt A und C gilt fiir die Datenqualitatsziele fir Massenkonzentrationsmessungen von Par-
tikeln; Anlage 4 ist uneingeschrankt anzuwenden.

§14
Probenahmestellen zur Messung von Schwefeldioxid, Stickstoffdioxid und Stickstoffoxiden,
Partikeln (PM1o und PMzs), Blei, Benzol und Kohlenmonoxid

(1) Fur die Festlegung des Standorts von Probenahmestellen, an denen die in § 12 Absatz 1 genannten
Schadstoffe in der Luft gemessen werden, gelten die Kriterien der Anlage 3.

(2) In Gebieten und Ballungsraumen, in denen ortsfeste Messungen die einzige Informationsquelle fir die
Beurteilung der Luftqualitat darstellen, darf die Anzahl der Probenahmestellen fiir jeden relevanten Schadstoff
nicht unter der in Anlage 5 Abschnitt A festgelegten Mindestanzahl liegen.

(3) Fir Gebiete und Ballungsrdume, in denen die Informationen aus Probenahmestellen fir ortsfeste Messun-
gen durch solche aus Modellrechnungen oder orientierenden Messungen erganzt werden, kann die in Anlage
5 Abschnitt A festgelegte Gesamtzahl der Probenahmestellen um bis zu 50 Prozent verringert werden, sofern

1. die zusatzlichen Methoden die notwendigen Informationen fur die Beurteilung der Luftqualitat in Bezug
auf Immissionsgrenzwerte und Alarmschwellen sowie angemessene Informationen fiir die Offentlichkeit
liefern;

2. die Zahl der einzurichtenden Probenahmestellen und die raumliche Reprasentativitat anderer Techniken
ausreichen, um bei der Ermittlung des Werts des relevanten Schadstoffs die in Anlage 1 Abschnitt A
festgelegten Datenqualitatsziele zu erreichen und Beurteilungsergebnisse ermdglichen, die den in Anlage
1 Abschnitt B festgelegten Kriterien entsprechen.

Die Ergebnisse von Modellrechnungen oder orientierenden Messungen werden bei der Beurteilung, ob die
Immissionsgrenzwerte eingehalten wurden, bericksichtigt.

(4) Das Bundesministerium fir Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit oder die von ihm beauftragte
Stelle errichtet und betreibt im Bundesgebiet mindestens drei Messstationen gemaR § 13 Absatz 5.

(5) Die zustandigen Behdrden weisen gemal Anlage 5 Abschnitt C Probenahmestellen aus, die fir den Schutz
der Vegetation reprasentativ sind. Die Absatze 2 und 3 gelten sinngemafR.
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§15
Indikator fiir die durchschnittliche PM, s-Exposition

Der Indikator fur die durchschnittliche PM2s5-Exposi-tion wird vom Umweltbundesamt berechnet. Die Lander
ermitteln die dafur notwendigen PM2s-Werte nach MaRRgabe von Anlage 12 Abschnitt A. Die Mindestzahl der
Probenahmestellen darf nicht unter der gemaf Anlage 5 Abschnitt B vorgesehenen Anzahl liegen.

§ 16
Referenzmessmethoden fiir die Beurteilung von Schwefeldioxid, Stickstoffdioxid und
Stickstoffoxiden, Partikeln (PM4o und PMs), Blei, Benzol und Kohlenmonoxid

(1) Es gelten die in Anlage 6 Abschnitt A und C festgelegten Referenzmessmethoden und Kriterien.

(2) Andere Messmethoden kdnnen angewandt werden, sofern die in Anlage 6 Abschnitt B festgelegten Bedin-
gungen erflllt sind.

§17
Vorschriften zur Ermittlung von Ozonwerten

(1) Liegen in einem Gebiet oder Ballungsraum die Ozonwerte in einem Jahr der vorangehenden flinfjahrigen
Messperiode oberhalb der in § 9 Absatz 3 und 4 festgelegten langfristigen Ziele, so sind ortsfeste Messungen
vorzunehmen.

(2) Liegen die Daten fur die vorangehende flnfjahrige Messperiode nicht vollstandig vor, so kénnen die Er-
gebnisse von vorliegenden kirzeren Messperioden, wahrend derjenigen Jahreszeit und an denjenigen Stellen,
an denen wahrscheinlich die héchsten Werte fir Ozon erreicht werden und die Ruckschlisse auf den Ge-
samtzeitraum zulassen, mit Informationen aus Emissionskatastern und Modellen verbunden werden, um zu
bestimmen, ob die Ozonwerte wahrend dieser funf Jahre oberhalb der in Absatz 1 genannten langfristigen
Ziele lagen.

§18
Probenahmestellen zur Messung von Ozonwerten

(1) Fir die Festlegung des Standorts von Probenahmestellen zur Messung von Ozon gelten die Kriterien der
Anlage 8.

(2) In Gebieten und Ballungsraumen, in denen Messungen die einzige Informationsquelle fiir die Beurteilung
der Luftqualitat darstellen, darf die Zahl der Probenahmestellen fiir ortsfeste Messungen von Ozon nicht unter
der in Anlage 9 Abschnitt A festgelegten Mindestanzahl liegen.

(3) Fir Gebiete und Ballungsraume, in denen die Informationen aus Probenahmestellen fir ortsfeste Messun-
gen durch solche aus Modellrechnungen oder orientierenden Messungen erganzt werden, kann die in Anlage
9 Abschnitt A festgelegte Gesamtzahl der Probenahmestellen verringert werden, sofern

1. die zusatzlichen Methoden die notwendigen Informationen fir die Beurteilung der Luftqualitét in Bezug
auf die Zielwerte, die langfristigen Ziele sowie die Informations- und Alarmschwellen liefern;

2. die Zahl der einzurichtenden Probenahmestellen und die raumliche Reprasentativitat anderer Techniken
ausreichen, um bei der Ermittlung der Ozonwerte die in Anlage 1 Abschnitt A festgelegten Datenquali-
tatsziele zu erreichen, und Beurteilungsergebnisse ermdglichen, die den in Anlage 1 Abschnitt B festge-
legten Kriterien entsprechen;

3. in jedem Gebiet oder Ballungsraum mindestens eine Probenahmestelle je zwei Millionen Einwohner und
Einwohnerinnen oder eine Probenahmestelle je 50 000 Quadratkilometer vorhanden ist, je nachdem, was
zur gréReren Zahl von Probenahmestellen flihrt; in jedem Fall muss es in jedem Gebiet oder Ballungs-
raum mindestens eine Probenahmestelle geben und

4. Stickstoffdioxid an allen verbleibenden Probenahmestellen mit Ausnahme von Stationen im landlichen
Hintergrund im Sinne von Anlage 8 Abschnitt A gemessen wird.

Die Ergebnisse von Modellrechnungen oder orientierenden Messungen werden bei der Beurteilung der Luft-
qualitat in Bezug auf die Zielwerte beriicksichtigt.

(4) Die Stickstoffdioxidwerte sind an mindestens 50 Prozent der nach Anlage 9 Abschnitt A erforderlichen
Ozonprobenahmestellen zu messen. Aulder bei Messstationen im Iandlichen Hintergrund im Sinne von Anlage
8 Abschnitt A, wo andere Messmethoden angewandt werden kdénnen, sind diese Messungen kontinuierlich
vorzunehmen.
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(5) In Gebieten und Ballungsrdumen, in denen in jedem Jahr wahrend der vorangehenden flnfjdhrigen Mess-
periode die Werte unter den langfristigen Zielen liegen, ist die Zahl der Probenahmestellen fiir ortsfeste Mes-
sungen gemal Anlage 9 Abschnitt B zu bestimmen.

(6) Das Bundesministerium fiir Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit oder die von ihm beauftragte
Stelle errichtet und betreibt im Bundesgebiet mindestens eine Probenahmestelle zur Erfassung der Werte der
in der Anlage 10 aufgelisteten Ozonvorlauferstoffe. Sofern die Lander Ozonvorlduferstoffe messen, stimmen
sie sich mit dem Bundesministerium fur Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit oder der von ihm
beauftragten Stelle ab.

§19
Referenzmessmethoden fiir die Beurteilung von Ozonwerten

(1) Es gilt die in Anlage 6 Abschnitt A Nummer 8 festgelegte Referenzmethode flur die Messung von Ozon.

(2) Andere Messmethoden kénnen angewandt werden, sofern die in Anlage 6 Abschnitt B festgelegten Bedin-
gungen erflllt sind.

§ 20
Vorschriften zur Ermittlung von Arsen, Kadmium, Nickel und Benzo[a]pyren und Quecksilber

(1) Die zustandigen Behdrden erstellen fir Arsen, Kadmium, Nickel und Benzo[a]pyren jeweils eine Liste von
Gebieten und Ballungsrdumen, in denen

1. der Wert den jeweiligen Zielwert nach § 10 erreicht oder unter diesem liegt und

2. der Wert den jeweiligen Zielwert Uberschreitet. Fir diese Gebiete und Ballungsrdume ist anzugeben, in
welchen Teilgebieten die Zielwerte Uberschritten werden und welche Quellen hierzu beitragen.

(2) Die oberen und unteren Beurteilungsschwellen fiir Arsen, Kadmium, Nickel und Benzo[a]pyren sind in
Anlage 15 festgelegt.

(3) In Gebieten und Ballungsraumen, in denen die Werte von Arsen, Kadmium, Nickel und Benzo[a]pyren Gber
der unteren Beurteilungsschwelle liegen, ist eine Messung entsprechend den Kriterien aus Anlage 16 Ab-
schnitt A und B vorzusehen. In Gebieten und Ballungsraumen, in denen ortsfeste Messungen die einzige
Informationsquelle fur die Beurteilung der Luftqualitat darstellen, darf die Anzahl der Probenahmestellen nicht
unter der in Anlage 16 Abschnitt D festgelegten Mindestanzahl liegen.

(4) Die Messungen kdnnen durch Modellrechnungen erganzt werden, damit in angemessenem Umfang Infor-
mationen Uber die Luftqualitdt gewonnen werden. Eine Kombination von Messungen, einschliel3lich orientie-
render Messungen nach Anlage 17 Abschnitt A, und Modellrechnungen kann herangezogen werden, um die
Luftqualitat in Gebieten und Ballungsraumen zu beurteilen, in denen die Werte wahrend eines reprasentativen
Zeitraums zwischen der oberen und der unteren Beurteilungsschwelle liegen.

(5) In Gebieten und Ballungsraumen, in denen die Werte unter der unteren Beurteilungsschwelle gemaf An-
lage 15 Abschnitt A liegen, brauchen fur die Beurteilung der Werte nur Modellrechnungen oder Methoden der
objektiven Schatzung angewandt zu werden.

(6) Die Einstufung von Gebieten und Ballungsrdumen ist spatestens alle finf Jahre zu Uberprifen. Hierflr ist
das Verfahren der Anlage 15 Abschnitt B anzuwenden. Die Einstufung ist bei signifikanten Anderungen der
Aktivitaten, die Auswirkungen auf die Werte von Arsen, Kadmium, Nickel oder Benzo[a]pyren haben, friher
zu Uberprifen.

(7) Dort, wo die Werte von Arsen, Kadmium, Nickel und Benzo[a]pyren gemessen werden muissen, sind die
Messungen kontinuierlich oder stichprobenartig an festen Orten durchzuflhren. Die Messungen sind so haufig
durchzufiihren, dass die Werte entsprechend beurteilt werden kénnen.

(8) Um den Anteil von Benzo[a]pyren-Immissionen an der Gesamtimmission von polyzyklischen aromatischen
Kohlenwasserstoffen beurteilen zu kénnen, werden an einer begrenzten Zahl von Probenahmestellen des
Umweltbundesamtes andere relevante polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe iberwacht. Diese Ver-
bindungen umfassen mindestens:

1. Benzo[a]anthracen,

2. Benzo[b]fluoranthen,

3. Benzo[jJfluoranthen,

4. Benzolk]fluoranthen,

5. Indeno[1,2,3-cd]pyren und
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6. Dibenz[a,h]anthracen.

Die Uberwachungsstellen fiir diese polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffe werden mit Probenah-
mestellen flr Benzo[a]pyren zusammengelegt und so gewahlt, dass geographische Unterschiede und lang-
fristige Trends bestimmt werden kdnnen. Es gelten die Bestimmungen der Anlage 16 Abschnitt A bis C. Sofern
die Lander diese Stoffe messen, stimmen sie sich mit dem Bundesministerium fir Umwelt, Naturschutz und
nukleare Sicherheit oder der von ihm beauftragten Stelle ab.

(9) Ungeachtet der Werte wird firr eine Flache von je 100 000 Quadratkilometern jeweils eine Hintergrundpro-
benahmestelle installiert, die zur orientierenden Messung von Arsen, Kadmium, Nickel, dem gesamten gas-
formigen Quecksilber, Benzo[alpyren und den Ubrigen in Absatz 8 genannten polyzyklischen aromatischen
Kohlenwasserstoffen in der Luft dient. Gemessen wird auBerdem die Ablagerung von Arsen, Kadmium,
Quecksilber und seinen Verbindungen, Nickel, Benzo[a]pyren und der tbrigen in Absatz 8 genannten polyzyk-
lischen aromatischen Kohlenwasserstoffe. Das Bundesministerium fur Umwelt, Naturschutz und nukleare Si-
cherheit oder die von ihm beauftragte Stelle errichtet und betreibt im Bundesgebiet mindestens drei Messsta-
tionen, um die notwendige raumliche Auflésung zu erreichen. An einer der Hintergrundprobenahmestelle er-
folgt zusatzlich die Messung von partikel- und gasféormigem zweiwertigem Quecksilber. Die Probenahmestel-
len fur diese Schadstoffe werden so gewahlt, dass geographische Unterschiede und langfristige Trends be-
stimmt werden kénnen. Es gelten die Bestimmungen der Anlage 16 Abschnitt A, B und C.

(10) Die Verwendung von Bioindikatoren kann erwogen werden, wo regionale Muster der Auswirkungen der
in Absatz 1 genannten Schadstoffe auf Okosysteme beurteilt werden sollen.

(11) In Gebieten und Ballungsrdumen, in denen Informationen von ortsfesten Messstationen durch Informati-
onen aus anderen Quellen, zum Beispiel Emissionskataster, orientierende Messmethoden oder Modellierung
der Luftqualitat, erganzt werden, missen die Zahl einzurichtender ortsfester Messstationen und die raumliche
Aufldsung anderer Techniken ausreichen, um die Luftschadstoffwerte gemaR Anlage 16 Abschnitt A und An-
lage 17 Abschnitt A zu ermitteln.

(12) Die Kriterien fur die Datenqualitat werden in Anlage 17 Abschnitt A festgelegt. Werden Modelle zur Beur-
teilung der Luftqualitdt verwendet, so gilt Anlage 17 Abschnitt B.

(13) Die Referenzmethoden fiir die Probenahmen und die Analyse der Werte von Arsen, Kadmium, Quecksil-
ber, Nickel und polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffen in der Luft sind in Anlage 18 Abschnitte A
bis C festgelegt. Anlage 18 Abschnitt D enthalt Referenzmethoden zur Messung der Ablagerung von Arsen,
Kadmium, Quecksilber, Nickel und polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffen. Anlage 18 Abschnitt E
betrifft Referenzmethoden zur Erstellung von Luftqualitditsmodellen, soweit solche Methoden verfligbar sind.

Teil 4
Kontrolle der Luftqualitat

§21
Regelungen fiir die Einhaltung der Inmissionsgrenzwerte fiir Schwefeldioxid, Stickstoffdioxid,
Partikel (PM4o und PM_s), Blei, Benzol und Kohlenmonoxid

(1) Die Einhaltung der Immissionsgrenzwerte fur Schwefeldioxid, Stickstoffdioxid, Partikel PM1o, Partikel PMz,s,
Blei, Benzol und Kohlenmonoxid wird nach Anlage 3 beurteilt.

(2) Sofern die zusténdigen Stellen in den Landern eine Fristverlangerung nach Artikel 22 Absatz 1 der Richt-
linie 2008/50/EG fiir die Stoffe Stickstoffdioxid und Benzol oder eine Ausnahme zur Verpflichtung der Einhal-
tung der Immissionsgrenzwerte fir Partikel PM1o nach Artikel 22 Absatz 2 der Richtlinie 2008/50/EG in An-
spruch nehmen wollen, muss dies der Kommission nach MaRgabe des Artikels 22 Absatz 4 der Richtli-
nie 2008/50/EG uber die zustandige oberste Landesbehdrde durch die Bundesregierung mitgeteilt werden.

(3) Eine Ausnahme zur Verpflichtung zur Einhaltung der Immissionsgrenzwerte fir Partikel PM1o nach Ab-
satz 2 kann bis einschlie3lich 11. Juni 2011 in Anspruch genommen werden, wenn diese auf Grund standort-
spezifischer Ausbreitungsbedingungen, unginstiger klimatischer Bedingungen oder grenziberschreitender
Schadstoffeintrége nicht eingehalten werden. Eine Fristverlangerung nach Absatz 2 bezuglich Stickstoffdioxid
und Benzol kann bis einschlief3lich 31. Dezember 2014 in Anspruch genommen werden.

(4) Hat die Kommission neun Monate nach Eingang der Mitteilung nach Absatz 2 keine Einwande erhoben,
so entfallt die Verpflichtung zur Einhaltung der Immissionsgrenzwerte bis zu dem in der Mitteilung fiir den
jeweiligen Stoff genannten Zeitpunkt. Dabei muss sichergestellt werden, dass der Wert fir den jeweiligen
Schadstoff den Immissionsgrenzwert um nicht mehr als die in Anlage 11 festgelegte Toleranzmarge Uber-
schreitet.
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§ 22
Anforderungen an Gebiete und Ballungsraume, in denen die Zielwerte fiir Arsen, Kadmium,
Nickel und Benzo[a]pyren iiberschritten sind

Werden in Teilgebieten nach § 20 Absatz 1 Nummer 2 die Zielwerte fiir Arsen, Kadmium, Nickel und Benzo[a]-
pyren Uberschritten, stellen die zustéandigen Behorden zur Weiterleitung an die Kommission dar, welche Mal}-
nahmen fir diese Gebiete ergriffen wurden, um die Zielwerte zu erreichen. Dies betrifft vor allem die vorherr-
schenden Emissionsquellen. Fir Industrieanlagen, die unter die Richtlinie 2008/1/EG des Europaischen Par-
laments und des Rates vom 15. Januar 2008 Uber die integrierte Vermeidung und Verminderung der Umwelt-
verschmutzung (ABI. L 24 vom 29.1.2008, S. 8) fallen, bedeutet dies, dass die besten verfigbaren Techniken
im Sinne des Artikels 2 Nummer 12 jener Richtlinie angewandt wurden.

§23
Einhaltung von langfristigem Ziel, nationalem Ziel und Zielwerten

Die Einhaltung

1. des langfristigen Ziels fiir Ozon,

2. des nationalen Ziels flir PMzs sowie

3. der Zielwerte fir PM2;5, Ozon, Arsen, Kadmium, Nickel und Benzo[a]pyren

ist sicherzustellen, soweit dies mit verhaltnismaligen MalRnahmen, insbesondere solchen, die keine unver-
haltnismaRigen Kosten verursachen, moglich ist.

§24
Uberschreitung von Immissionsgrenzwerten durch Emissionsbeitriage aus natiirlichen Quellen

(1) Die zustandigen Behorden Gbermitteln dem Bundesministerium fir Umwelt, Naturschutz und nukleare Si-
cherheit Uber die nach Landesrecht zustandige Behorde zur Weiterleitung an die Kommission flir das jeweilige
Jahr eine Aufstellung der ausgewiesenen Gebiete und Ballungsrdume, in denen die Uberschreitungen der
Immissionsgrenzwerte fir einen bestimmten Schadstoff Emissionsbeitragen aus natirlichen Quellen zuzu-
rechnen sind. Sie figen Angaben zu den Konzentrationen und Quellen sowie Unterlagen dafir bei, dass die
Uberschreitungen auf natiirliche Quellen zuriickzufiihren sind.

(2) Emissionsbeitrage aus natirlichen Quellen bleiben bei der Ermittlung von Uberschreitungen von Immissi-
onsgrenzwerten aul’er Ansatz.

) §25
Uberschreitung von Immissionsgrenzwerten fiir Partikel PM4o auf Grund der Ausbringung
von Streusand oder -salz auf StraBen im Winterdienst

(1) Die zusténdigen Behdrden tUbermitteln dem Bundesministerium fir Umwelt, Naturschutz und nukleare Si-
cherheit Uber die nach Landesrecht zustédndige Behorde zur Weiterleitung an die Kommission eine Liste der
Gebiete und Ballungsraume, in denen die Immissionsgrenzwerte fir Partikel PM1o in der Luft auf Grund der
Aufwirbelung von Partikeln nach der Ausbringung abstumpfender Streumittel auf StraRen im Winterdienst
Uberschritten werden, sowie Informationen iber die dortigen Werte und Quellen von PM1o-Partikeln.

(2) Bei der Ubermittlung fligen die zustéandigen Behérden die erforderlichen Unterlagen dafiir bei, dass die
Uberschreitungen auf aufgewirbelte Partikel zurtickzufiihren sind und angemessene Malinahmen zur Verrin-
gerung der Werte getroffen wurden.

(3) Fur Gebiete und Ballungsraume gemalt Absatz 1 ist ein Luftreinhalteplan gemal § 27 nur insoweit zu
erstellen, als Uberschreitungen auf andere Partikel PM1o-Quellen als die Ausbringung von Streusand
oder -salz auf Straflen im Winterdienst zurtickzufuhren sind.

(4) Emissionsbeitrage im Sinne des Absatzes 1 bleiben bei der Ermittlung von Uberschreitungen von Immis-
sionsgrenzwerten auller Ansatz.

§ 26
Erhalten der bestmoglichen Luftqualitat

In Gebieten und Ballungsraumen, in denen die Werte von Schwefeldioxid, Stickstoffdioxid, Partikel PM1o, Par-
tikel PMzs, Blei, Benzol und Kohlenmonoxid in der Luft unter den jeweiligen Immissionsgrenzwerten liegen,
halten die zustadndigen Behorden die Werte dieser Schadstoffe unterhalb dieser Grenzwerte. In Gebieten und
Ballungsraumen, in denen die Werte von Arsen, Kadmium, Nickel und Benzo[a]pyren in der Luft unter den
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jeweiligen in § 10 festgelegten Zielwerten liegen, halten die zustéandigen Behdrden die Werte dieser Schad-
stoffe unterhalb dieser Zielwerte.

(2) In Gebieten und Ballungsraumen, in denen die Ozonwerte die langfristigen Ziele erreichen, halten die
zustandigen Behdrden die Werte unterhalb der langfristigen Ziele, soweit Faktoren wie der grenziiberschrei-
tende Charakter der Ozonbelastung und die meteorologischen Gegebenheiten dies zulassen.

(3) Die zustandigen Behdrden bemiihen sich darum, die bestmdgliche Luftqualitat, die mit einer nachhaltigen
Entwicklung in Einklang zu bringen ist, aufrechtzuerhalten. Sie berlicksichtigen dieses Ziel bei allen fiir die
Luftqualitat relevanten Planungen.

Teil 5
Plane

§27
Luftreinhalteplane

(1) Uberschreiten in bestimmten Gebieten oder Ballungsrdumen die Werte fiir Schadstoffe in der Luft einen
Immissionsgrenzwert zuzliglich einer jeweils dafiir geltenden Toleranzmarge oder den in Anlage 12 Ab-
schnitt D genannten Zielwert, erstellen die zustandigen Behdrden fiir diese Gebiete oder Ballungsraume Luft-
reinhalteplane.

(2) Ein Luftreinhalteplan muss geeignete MalRnahmen enthalten, um den Zeitraum einer Nichteinhaltung so
kurz wie méglich zu halten, wenn

1. einer der in Anlage 11 Abschnitt B genannten Immissionsgrenzwerte iberschritten wird oder diese Uber-
schreitung nach Ablauf einer nach § 21 Absatz 2 bis 4 verlangerten Frist zur Einhaltung von Immissions-
grenzwerten eintritt,

2. derin Anlage 12 Abschnitt E genannte Immissionsgrenzwert nach Ablauf der Einhaltefrist Gberschritten
wurde.

Die genannten Plane kdnnen zusétzlich gezielte Malnahmen zum Schutz empfindlicher Bevdlkerungsgrup-
pen, einschliel3lich Malnahmen zum Schutz von Kindern, vorsehen.

(3) Diese Luftreinhalteplane miissen mindestens die in Anlage 13 aufgefiihrten Angaben umfassen und koén-
nen MaRnahmen nach den §§ 22 und 28 enthalten.

(4) Missen fir mehrere Schadstoffe Luftreinhalteplane ausgearbeitet oder durchgefiihrt werden, so arbeiten
die zustandigen Behdrden gegebenenfalls fur alle betreffenden Schadstoffe einen integrierten Luft-reinhalte-
plan aus und flhren ihn durch.

(5) Die zustandigen Behérden stellen, soweit méglich, die Ubereinstimmung der Luftreinhalteplane mit den
Larmaktionsplanen nach § 47d des Bundes-Immissionsschutzgesetzes und mit dem Programm zur Vermin-
derung der Ozonwerte und zur Einhaltung der Emissionshéchstmengen nach § 34 sicher, um die entspre-
chenden Umweltziele zu erreichen.

§28
Plane fiir kurzfristige MaBnahmen

(1) Besteht in einem bestimmten Gebiet oder Ballungsraum die Gefahr, dass die Werte fiir Schadstoffe die in
§ 2 Absatz 3 und § 3 Absatz 3 genannten Alarmschwellen lberschreiten, erstellen die zustandigen Behoérden
Plane mit den MaRnahmen, die kurzfristig zu ergreifen sind, um die Gefahr der Uberschreitung zu verringern
oder deren Dauer zu beschranken. Besteht diese Gefahr bei einem oder mehreren der in Anlage 11 genannten
Immissionsgrenzwerte oder bei dem in Anlage 12 genannten Partikel PM2s-Zielwert, kdnnen die zustandigen
Behorden Plane gegebenenfalls flr kurzfristige MalRnahmen erstellen.

(2) In diesen Planen kdénnen im Einzelfall MalRnahmen zur Beschrankung und, soweit erforderlich, zur Ausset-
zung der Tétigkeiten vorgesehen werden, die die Gefahr einer Uberschreitung der entsprechenden Immissi-
onsgrenzwerte, Zielwerte oder Alarmschwellen erhéhen. Diese Plane kénnen MalRinahmen enthalten, die den
Kraftfahrzeugverkehr, Bautatigkeiten, Schiffe an Liegeplatzen, den Betrieb von Industrieanlagen, die Verwen-
dung von Erzeugnissen oder den Bereich Haushaltsheizungen betreffen. Ausnahmen fir Anlagen der Lan-
desverteidigung nach § 60 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes bleiben unberihrt. Auerdem kénnen in
diesen Planen gezielte MalRnahmen zum Schutz empfindlicher Bevolkerungsgruppen, einschlie3lich Malinah-
men zum Schutz von Kindern, vorgesehen werden.
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§29
MaBnahmen bei grenziiberschreitender Luftverschmutzung

(1) Wird eine Alarmschwelle, ein Immissionsgrenzwert oder ein Zielwert zuzlglich der daftr geltenden Tole-
ranzmarge oder ein langfristiges Ziel auf Grund erheblicher grenziiberschreitender Transporte von Schadstof-
fen oder ihrer Vorlauferstoffe lberschritten, so arbeiten die zustandigen Behdrden mit den betroffenen Mit-
gliedstaaten der Europaischen Union zusammen und sehen gegebenenfalls gemeinsame MalRnahmen vor,
beispielsweise gemeinsame oder koordinierte Luftreinhalteplédne, um solche Uberschreitungen durch geeig-
nete, angemessene Malinahmen zu beheben.

(2) Die zustandigen Behdrden arbeiten, gegebenenfalls nach § 28, gemeinsame Plane fur kurzfristige Mal3-
nahmen aus, die sich auf benachbarte Gebiete anderer Mitgliedstaaten der Europdischen Union erstrecken,
und setzen sie um. Die zustandigen Behorden gewahrleisten, dass die Behdrden der benachbarten Gebiete
in anderen Mitgliedstaaten der Europaischen Union, die Plane fir kurzfristige Mallnahmen entwickelt haben,
alle zweckdienlichen Informationen erhalten.

(3) Werden die Informationsschwelle oder die Alarmschwellen in Gebieten oder Ballungsrdumen nahe den
Landesgrenzen Uberschritten, sind die zustandigen Behorden der betroffenen benachbarten Mitgliedstaaten
der Europaischen Union so schnell wie moglich zu informieren.

Teil 6
Unterrichtung der Offentlichkeit und Berichtspflichten

§30
Unterrichtung der Offentlichkeit

(1) Die zustandigen Behdrden unterrichten die Offentlichkeit, insbesondere relevante Organisationen wie Um-
weltschutzorganisationen, Verbraucherverbande, Interessenvertretungen empfindlicher Bevolkerungsgrup-
pen, andere mit dem Gesundheitsschutz befasste relevante Stellen und die betroffenen Wirtschaftsverbande
Uber

1. die Luftqualitat gemaf Anlage 14,
2. Fristverlangerungen und Ausnahmen nach § 21 Absatz 2 bis 4 und
3. Luftreinhalteplane.

Diese Informationen sind kostenlos Uber leicht zugangliche Medien einschliellich des Internets oder jede an-
dere geeignete Form der Telekommunikation zur Verfligung zu stellen; sie missen den Bestimmungen der
Richtlinie 2007/2/EG des Européaischen Parlaments und des Rates vom 14. Marz 2007 zur Schaffung einer
Geodateninfrastruktur in der Europaischen Gemeinschaft (INSPIRE) (ABI. L 108 vom 25.4.2007, S. 1) ent-
sprechen.

(2) Die zustandigen Behdrden verdffentlichen Jahresberichte fiir die von dieser Verordnung erfassten Schad-
stoffe. Die Jahresberichte enthalten eine Zusammenfassung der Uberschreitungen von Grenzwerten, Zielwer-
ten und langfristigen Zielen, Informationsschwellen und Alarmschwellen in den relevanten Mittelungszeitrau-
men gemal den §§ 2 bis 10. Anhand der in den Jahresberichten enthaltenen Daten werden die Auswirkungen
der Uberschreitungen von den zustéandigen Behérden zusammenfassend bewertet.

(3) Werden die in § 2 oder § 3 festgelegten Alarmschwellen oder die in § 9 festgelegte Alarmschwelle oder
Informationsschwelle Uberschritten, informieren die zustandigen Behorden die Offentlichkeit Gber Rundfunk,
Fernsehen, Zeitungen oder Internet geman der in Anlage 14 festgelegten MaRnahmen.

(4) Wenn die zustandige Behdrde in der Bundesrepublik Deutschland von der zustédndigen Behoérde eines
benachbarten Mitgliedstaats der Europdischen Union die Mitteilung erhalt, dass in diesem Mitgliedstaat eine
Informationsschwelle oder eine Alarmschwelle in Gebieten oder Ballungsrdumen nahe der Landesgrenzen
tUberschritten wurde, hat sie die Offentlichkeit so schnell wie méglich dariiber zu informieren.

(5) Falls die zustéandigen Behoérden einen Plan flr kurzfristige Malnahmen erstellt haben, machen sie der
Offentlichkeit, insbesondere Umweltschutzorganisationen, Verbraucherverbanden, Interessenvertretungen
empfindlicher Bevolkerungsgruppen, anderen mit dem Gesundheitsschutz befassten relevanten Stellen und
den betroffenen Wirtschaftsverbanden sowohl die Ergebnisse ihrer Untersuchungen zu Durchfihrbarkeit und
Inhalt spezifischer Plane fur kurzfristige Mallnahmen als auch Informationen Uber die Durchfihrung dieser
Plane zuganglich.

(6) Die zustandigen Behérden stellen sicher, dass die Offentlichkeit, insbesondere Umweltschutzorganisatio-
nen, Verbraucherverbande, Interessenvertretungen empfindlicher Bevdlkerungsgruppen und andere rele-
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vante Gruppen im Gesundheitsbereich angemessen und rechtzeitig tiber die Immissionswerte und Ablage-
rungsraten von Arsen, Kadmium, Quecksilber, Nickel und Benzo[a]pyren und den Ubrigen polyzyklischen aro-
matischen Kohlenwasserstoffen zum Beispiel Uber das Internet unterrichtet werden. Die Informationen nach
Satz 1 miissen auch Folgendes enthalten:

1. Angaben zu jeder jahrlichen Uberschreitung der in § 10 festgelegten Zielwerte fiir Arsen, Kadmium, Nickel
und Benzo[a]pyren,

2. Griinde fiir die Uberschreitung und das Gebiet, in dem die Uberschreitung festgestellt wurde,
3. eine kurze Beurteilung anhand des Zielwerts sowie
4. einschlagige Angaben Uber Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit und Umweltfolgen.

Dariiber hinaus werden alle genannten Stellen dariber informiert, welche Malinahmen zur Einhaltung der
Zielwerte ergriffen wurden.

(7) Das Bundesministerium fur Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit verdffentlicht die nach den §§ 34
und 35 erstellten Programme.

(8) Die zustandigen Behdrden unterrichten die Offentlichkeit zum Beispiel liber das Internet iber ihre Zustan-
digkeiten bei der Beurteilung der Luftqualitat, der Zulassung von Messsystemen und bei der Qualitatssiche-
rung.

§ 31
Ubermittlung von Informationen und Berichten fiir Schwefeldioxid, Stickstoffoxide,
Partikel PM1o, Partikel PM_ s, Blei, Benzol, Kohlenmonoxid, Staubinhaltsstoffe und Ozon

Die zustandigen Behdrden Ubermitteln dem Bundesministerium fur Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicher-
heit oder der von ihm beauftragten Stelle Uber die nach Landesrecht zustandige Behdrde zur Weiterleitung an
die Kommission die gemaf der Richtlinie 2008/50/EG erforderlichen Informationen.

§ 32
Ubermittlung von Informationen und Berichten fiir Arsen, Kadmium, Nickel und Benzo[a]pyren

(1) Die zustandigen Behoérden tbermitteln dem Bundesministerium fir Umwelt, Naturschutz und nukleare Si-
cherheit oder der von ihm beauftragten Stelle Gber die nach Landesrecht zustandige Behodrde zur Weiterleitung
an die Kommission in Bezug auf Gebiete und Ballungsrdume, in denen einer der in § 10 festgelegten Zielwerte
Uberschritten wird, folgende Informationen:

1. die Listen der betreffenden Gebiete und Ballungsraume,

2. die Teilgebiete, in denen die Werte Uberschritten werden,
3. die beurteilten Werte,
4

die Griinde fir die Uberschreitung der Zielwerte und insbesondere die Quellen, die zur Uberschreitung
der Zielwerte beitragen,

5. die Teile der Bevolkerung, die den Uberhdhten Werten ausgesetzt sind.

(2) Die zustandigen Behdrden tbermitteln ferner zur Weiterleitung an die Kommission alle gemaf § 20 beur-
teilten Daten, sofern diese nicht bereits auf Grund der Entscheidung 97/101/EG des Rates vom 27. Ja-
nuar 1997 zur Schaffung eines Austausches von Informationen und Daten aus den Netzen und Einzelstatio-
nen zur Messung der Luftverschmutzung in den Mitgliedstaaten (ABI. L 35 vom 5.2.1997, S. 14), die zuletzt
durch die Richtlinie 2008/50/EG geandert worden ist, gemeldet worden sind. Diese Informationen werden fur
jedes Kalenderjahr bis spatestens zum 31. Juli des darauffolgenden Jahres Ubermittelt.

(3) Zusatzlich zu den in Absatz 1 geforderten Angaben melden die zustandigen Behorden zur Weiterleitung
an die Kommission alle gemaf § 22 ergriffenen MalRnahmen.

Teil 7
Emissionshochstmengen, Programme der Bundesregierung

§33
Emissionshochstmengen, Emissionsinventare und -prognosen

(1) Fur die Bundesrepublik Deutschland werden fir die Stoffe Schwefeldioxid (SO2), Stickstoffoxide (NOx),
flichtige organische Verbindungen (NMVOC) und Ammoniak (NHs) folgende Emissionshéchstmengen in Ki-
lotonnen pro Kalenderjahr bis einschlief3lich 31. Dezember 2019 festgelegt:
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1. SOz 520
2. NOx 1051
3. NMVOC 995
4. NHs 550.

(2) Die Emissionen sind mit MaBnahmen des in § 34 beschriebenen Programms spéatestens ab dem Jahr 2011
auf die in Absatz 1 genannten Hochstmengen zu begrenzen und dirfen bis einschliellich 31. Dezember 2019
nicht mehr Uberschritten werden.

(3) Das Umweltbundesamt erstellt fur die in Absatz 1 genannten Stoffe jahrlich Emissionsinventare und Emis-
sionsprognosen fir die Jahre 2015 und 2020.

§34
Programm der Bundesregierung zur Verminderung der Ozonwerte und
zur Einhaltung der Emissionshéchstmengen

(1) Die Bundesregierung erstellt, nach Anhérung der Lander und der beteiligten Kreise gemal § 51 des Bun-
des-Immissionsschutzgesetzes, ein Programm, das dauerhafte MaRnahmen zur Verminderung der Ozon-
werte nach § 9 und zur Einhaltung der Emissionshdchstmengen fir die in § 33 Absatz 1 genannten Stoffe
enthalt.

(2) Dieses Programm wird jahrlich Gberprift und, soweit erforderlich, fortgeschrieben.
(3) Die im Programm enthaltenen MalRhahmen zielen darauf ab,

1. die Emissionen der in § 33 Absatz 1 genannten Stoffe so weit zu vermindern, dass die dort festgelegten
Emissionshdéchstmengen ab dem genannten Termin eingehalten werden;

2. diein § 9 Absatz 1 und 2 festgelegten Zielwerte einzuhalten;
die in § 9 Absatz 3 und 4 festgelegten langfristigen Ziele zu erreichen;

4. in den Gebieten der Bundesrepublik Deutschland, in denen die Ozonwerte unter den langfristigen Zielen
liegen, die bestmdgliche Luftqualitat im Einklang mit einer dauerhaften und umweltgerechten Entwicklung
sowie ein hohes Schutzniveau fiur die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu erhalten, soweit ins-
besondere der grenziberschreitende Charakter der Ozonbelastung und die meteorologischen Gegeben-
heiten dies zulassen.

(4) Das Programm enthalt Informationen Uber eingeflhrte und geplante Ma3hahmen zur Schadstoffreduzie-
rung sowie quantifizierte Schatzungen uUber deren Auswirkungen auf die Schadstoffemissionen ab dem
Jahr 2010. Werden erhebliche Veranderungen der geographischen Verteilung der nationalen Emissionen er-
wartet, sind diese anzugeben. Soweit das Programm auf die Verminderung der Ozonwerte beziehungsweise
deren Vorlauferstoffe abzielt, sind die in Anlage 13 genannten Angaben zu machen.

(5) Die MaRnahmen des Programms muissen unter Berticksichtigung von Aufwand und Nutzen verhaltnisma-
Big sein.

§35
Programme der Bundesregierung zur Einhaltung der Verpflichtung in Bezug
auf die PM; s-Expositionskonzentration sowie des nationalen Ziels fiir die
Reduzierung der PM. s-Exposition

(1) Besteht die Gefahr, dass die Verpflichtung nach Anlage 12 Abschnitt C in Bezug auf die PM2s-Exposi-
tionskonzentration gemaR § 5 Absatz 4 bis zum festgelegten Zeitpunkt nicht eingehalten werden kann, erstellt
die Bundesregierung, nach Anhdérung der Lander und der beteiligten Kreise gemaf § 51 des Bundes-Immis-
sionsschutzgesetzes, ein Programm mit dauerhaften MaRnahmen zur Einhaltung dieser Verpflichtung.

(2) Besteht die Gefahr, dass das nationale Ziel fur die Reduzierung der PM2 s-Exposition gemal § 5 Absatz 5
bis zum festgelegten Zeitpunkt nicht eingehalten werden kann, erstellt die Bundesregierung nach Anhérung
der Lander und der beteiligten Kreise gemaf § 51 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes ein Programm, um
das nationale Ziel zu erreichen.
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Teil 8
Gemeinsame Vorschriften

§ 36
Zuganglichkeit der Normen

DIN-, DIN EN- sowie DIN ISO-Normen, auf die in Anlage 1, 6, 17 und 18 verwiesen wird, sind bei der Beuth
Verlag GmbH Berlin erschienen. Die DIN-, DIN EN- sowie DIN ISO-Normen sind bei dem Deutschen Patent-
und Markenamt in Miinchen archivmalig gesichert niedergelegt.
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Anlage 1
(zu den §§ 13, 14 und 18)
Datenqualitatsziele
A. Datenqualitatsziele fiir die Luftqualitiatsbeurteilung
Schwefeldioxid, Benzol Partikel Ozon und damit
Stickstoffdioxid, (PM10/PMz2,5) zusammenhan-
Stickstoffoxide und und Blei gende(s) NO und
Kohlenmonoxid NO:2
Ortsfeste Messungen®
Unsicherheit 15 % 25 % 25 % 15 %
Mindestdatenerfassung 90 % 90 % 90 % 90 % im Sommer

75 % im Winter
Mindestmessdauer:

— stadtischer Hintergrund | — 35 %2 - -
und Verkehr

— Industriegebiete - 90 % - -

Orientierende Messungen

Unsicherheit 25 % 30 % 50 % 30 %

Mindestdatenerfassung 90 % 90 % 90 % 90 %

Mindestmessdauer 14 %4 14 %3 14 %4 > 10 % im Sommer

Unsicherheit der Modell-

rechnungen

stiindlich 50 % - - 50 %

8-Stunden-Durchschnitts- 50 % - - 50 %

werte

Tagesdurchschnittswerte 50 % - noch nicht -
festgelegt

Jahresdurchschnittswerte 30 % 50 % 50 % -

Objektive Schatzung
Unsicherheit 75 % 100 % 100 % 75 %

1) Die zustandigen Behdrden kénnen bei Benzol, Blei und Partikeln Stichprobenmessungen anstelle von kontinuierlichen Messungen
durchfiihren, wenn sie nachweisen kénnen, dass die Unsicherheit, einschliellich der Unsicherheit auf Grund der Zufallsproben, das
Qualitatsziel von 25 Prozent erreicht und die Messdauer tber der Mindestmessdauer flir orientierende Messungen liegt. Stichproben-
messungen sind gleichmaRig Uber das Jahr zu verteilen, um Verzerrungen der Ergebnisse zu vermeiden. Die Unsicherheit bei Stich-
probenmessungen kann anhand des Verfahrens ermittelt werden, das in der ISO-Norm ,Luftbeschaffenheit - Ermittlung der Unsicher-
heit von zeitlichen Mittelwerten von Luftbeschaffenheitsmessungen® (ISO 11222:2002) niedergelegt ist. Werden Stichprobenmessun-
gen zur Beurteilung der Anforderungen hinsichtlich der Einhaltung des Immissionsgrenzwerts fur Partikel PM4, verwendet, so sollte
der 90,4-Prozent-Wert (der héchstens 50 Mikrogramm pro Kubikmeter betragen darf) anstatt der in hohem Mafe durch die Datener-
fassung beeinflussten Anzahl der Uberschreitungen beurteilt werden.

2) Uber das Jahr verteilt, damit die unterschiedlichen klimatischen und verkehrsabhangigen Bedingungen berlicksichtigt werden.

3) Eine Tagesmessung (Stichprobe) pro Woche Uber das ganze Jahr, gleichmaRig verteilt Gber die Wochentage, oder acht vollstandig
beprobte Wochen gleichmaRig verteilt iber das Jahr.

4) Eine Stichprobe pro Woche, gleichmaRig verteilt Uber das Jahr, oder acht Wochen gleichmafig verteilt Uber das Jahr.
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Die Unsicherheit der Messmethoden (bei einem Vertrauensbereich von 95 Prozent) wird nach folgenden Kri-
terien beurteilt:

1. Einklang mit den Grundsatzen des CEN-Leitfadens flr die Messunsicherheit (ENV 13005:1999 vom
Juni 1999),

2. Ubereinstimmung mit den ISO 5725:1994 (DIN I1SO Teil 1 vom November 1997) - Verfahren und DIN
Spec 1168, Luftqualitat - Ansatz zur Schatzung der Messsicherheit bei Referenzverfahren fiir Auf3enluft-
messungen vom Juli 2010.

Die in der obigen Tabelle angegebenen Prozentsatze fur die Unsicherheit gelten fir Einzelmessungen, gemit-
telt Uber den betreffenden Zeitraum bezogen auf den Immissionsgrenzwert (bei Ozon bezogen auf den Ziel-
wert) bei einem Vertrauensbereich von 95 Prozent. Die Unsicherheit fir ortsfeste Messungen gilt fur den Be-
reich des jeweiligen Immissionsgrenzwerts (bei Ozon des Zielwerts).

Die Unsicherheit von Modellrechnungen ist definiert als die maximale Abweichung der gemessenen und be-
rechneten Konzentrationswerte fiir 90 Prozent der einzelnen Messstationen im jeweiligen Zeitraum in Bezug
auf den Grenzwert (oder, bei Ozon, den Zielwert) ohne Beriicksichtigung des Zeitpunkts der Abweichungen.
Die Unsicherheit von Modellrechnungen gilt fiir den Bereich des jeweiligen Immissionsgrenzwerts (bei Ozon
des Zielwerts). Die ortsfesten Messungen, die fur den Vergleich mit den Ergebnissen der Modellrechnungen
auszuwahlen sind, mussen flr die von dem Modell erfasste raumliche Auflésung reprasentativ sein.

Die Unsicherheit von objektiven Schatzungen ist definiert als die maximale Abweichung der gemessenen und
berechneten Werte in einem bestimmten Zeitraum bezogen auf den Immissionsgrenzwert (bei Ozon bezogen
auf den Zielwert) ohne Berlicksichtigung des Zeitpunkts der Abweichungen.

Die Anforderungen fir die Mindestdatenerfassung und die Mindestmessdauer erstrecken sich nicht auf Da-
tenverlust auf Grund der regelmaRigen Kalibrierung oder der Ublichen Wartung der Messgerate.

B. Ergebnisse der Beurteilung der Luftqualitat

Die folgenden Informationen sind flir Gebiete oder Ballungsrdume zusammenzustellen, in denen anstelle von
Messungen andere Datenquellen als erganzende Informationen zu Messdaten oder als alleiniges Mittel zur
Luftqualitatsbeurteilung genutzt werden:

1. Beschreibung der vorgenommenen Beurteilung,

2. eingesetzte spezifische Methoden mit Verweisen auf Beschreibungen der Methode,
3. Quellen von Daten und Informationen,
4

Beschreibung der Ergebnisse, einschliellich der Unsicherheiten, insbesondere der Ausdehnung von Fl&-
chen oder gegebenenfalls der Lange des StralRenabschnitts innerhalb des Gebiets oder Ballungsraums,
in dem die Schadstoffwerte einen Immissionsgrenzwert, einen Zielwert oder ein langfristiges Ziel zuzig-
lich etwaiger Toleranzmargen Ubersteigen, sowie aller geographischen Bereiche, in denen die Werte die
obere oder die untere Beurteilungsschwelle Uberschreiten,

5. Bevolkerung, die potenziell einem Wert ausgesetzt ist, der iber dem zum Schutz der menschlichen Ge-
sundheit festgelegten Immissionsgrenzwert liegt.

C. Qualitatssicherung bei der Beurteilung der Luftqualitat — Validierung der Daten

1.  Um zu gewahrleisten, dass die Messungen genau sind und die Datenqualitdtsziele gemaR Abschnitt A
eingehalten werden, missen die zustandigen Behorden Folgendes sicherstellen:

a) Alle Messungen, die im Zusammenhang mit der Beurteilung der Luftqualitdt gemaf den §§ 13 und
17 durchgefiihrt werden, kdnnen im Einklang mit den Anforderungen der harmonisierten Norm ge-
maf Buchstabe d an die Kompetenz von Prif- und Kalibrierlaboratorien zurtickverfolgt werden.

b) Die Einrichtungen, die Netze und Einzelstationen zur Messung der Luftqualitat betreiben, verfigen
Uber ein Qualitatssicherungs- und Qualitatskontrollsystem, das eine regelmaRige Wartung der Mess-
gerate vorsieht, um kontinuierlich deren Prazision zu gewahrleisten. Dieses System wird bei Bedarf,
zumindest jedoch alle finf Jahre, von den von den zustandigen Behdrden beauftragten nationalen
Referenzlaboratorien Gberprift.

c) Fur die Datenerfassung und Berichterstattung wird ein Qualitdtssicherungs- und Qualitatskontroll-
verfahren eingefihrt. Die Einrichtungen, die mit Qualitatssicherungs- und Qualitédtskontrollverfahren
betraut sind, nehmen aktiv an den entsprechenden unionsweiten Qualitdtssicherungsprogrammen
teil.
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Die nationalen Referenzlaboratorien werden von den zustandigen Behdrden mit der Uberpriifung
der Qualitatssicherungs- und Kontrollsysteme beauftragt. Sie werden fir die in Anlage 6 aufgefiihr-
ten Referenzmethoden akkreditiert, und zwar zumindest fir die Schadstoffe, deren Konzentrationen
in einem oder mehreren Gebieten oder Ballungsraumen Uber der unteren Beurteilungsschwelle lie-
gen. Die Akkreditierung erfolgt nach der relevanten harmonisierten Norm zu den allgemeinen Anfor-
derungen an die Kompetenz von Priif- und Kalibrierlaboratorien, auf die im Amtsblatt der Europai-
schen Union gemaf Artikel 2 Nummer 9 der Verordnung (EG) Nr. 765/2008 des Europaischen Par-
laments und des Rates vom 9. Juli 2008 Uber die Vorschriften fir die Akkreditierung und Marktiber-
wachung im Zusammenhang mit der Vermarktung von Produkten und zur Aufthebung der Verord-
nung (EWG) Nr. 339/93 des Rates (ABI. L 218 vom 13.8.2008, S. 30) verwiesen wird. Die beauftrag-
ten nationalen Referenzlaboratorien arbeiten eng mit den zustandigen Behérden zusammen. Sie
koordinieren in Deutschland

aa) die von der Gemeinsamen Forschungsstelle der Kommission durchgefiihrten unionsweiten
Qualitatssicherungsprogramme,

bb) die ordnungsgemalie Anwendung von Referenzmethoden und
cc) den Nachweis der Gleichwertigkeit anderer Methoden als Referenzmethoden.

Nationale Referenzlaboratorien, die Vergleichsprifungen auf nationaler Ebene durchfiihren, sollen
nach der relevanten harmonisierten Norm fiir Eignungsprifungen, DIN EN ISO/IEC 17043:2010,
Ausgabe Mai 2014, ebenfalls akkreditiert werden.

Die nationalen Referenzlaboratorien nehmen mindestens alle drei Jahre an den von der Gemeinsa-
men Forschungsstelle der Kommission durchgefiihrten unionsweiten Qualitatssicherungsprogram-
men teil. Sind die Ergebnisse dieser Beteiligung unbefriedigend, so sollen die nationalen Referenz-
laboratorien bei der ndchsten Vergleichsprifung nachweislich Abhilfe schaffen und dartber der Ge-
meinsamen Forschungsstelle einen Bericht vorlegen.

Die nationalen Referenzlaboratorien unterstiitzen die Tatigkeit des von der Kommission errichteten
Europaischen Netzes nationaler Referenzlaboratorien.

2. Alle nach § 31 Ubermittelten Daten sind guiltig, sofern sie nicht als vorlaufig gekennzeichnet sind.

Anlage 2
(zu § 12)

Festlegung der Anforderungen fiir die Beurteilung der Werte fiir Schwefeldioxid,
Stickstoffdioxid und Stickstoffoxide, Partikel (PM1, und PM;s), Blei, Benzol und
Kohlenmonoxid in der Luft innerhalb eines Gebiets oder Ballungsraums

A. Obere und untere Beurteilungsschwellen

Es gelten die folgenden oberen und unteren Beurteilungsschwellen:
1. Schwefeldioxid

Schutz der menschlichen Gesundheit Schutz der Vegetation

Obere Beurteilungsschwelle 60 % des Vierundzwanzigstunden- 60 % des kritischen Werts im

Immissionsgrenzwerts (75 pg/m3dir- | Winter (12 ug/m?3)
fen nicht 6fter als dreimal im Kalen-
derjahr Uberschritten werden)

Untere Beurteilungsschwelle 40 % des Vierundzwanzigstunden- 40 % des kritischen Werts im

Immissionsgrenzwerts (50 ug/m3dir- | Winter (8 pg/ms3)
fen nicht 6fter als dreimal im Kalen-
derjahr Uberschritten werden)

2. Stickstoffdioxid und Stickstoffoxide

Ei | L Jahresgrenzwert fir den | Auf das Jahr bezogener
instunden-Immissionsgrenz- | syt der menschlichen |  kritischer Wert fir den
wert flir den Schutz der Gesundheit (NO2) Schutz der Vegetation
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menschlichen Gesundheit
(NO2)

und der natiirlichen Oko-
systeme (NOx)

Obere Beurtei-
lungsschwelle

70 % des Immissionsgrenz-
werts (140 pug/m3dirfen nicht
oOfter als achtzehnmal im Ka-
lenderjahr Uberschritten wer-
den)

80 % des Immissions-
grenzwerts (32 pug/m?)

80 % des kritischen
Werts (24 pg/m3)

Untere Beurtei-
lungsschwelle

50 % des Immissionsgrenz-
werts (100 pg/m3dirfen nicht
oOfter als achtzehnmal im Ka-
lenderjahr Uberschritten wer-
den)

65 % des Immissions-
grenzwerts (26 pug/m?)

65 % des kritischen
Werts (19,5 pg/m3)

3. Partikel (PM10/PM2,5)

Vierundzwanzigstunden-mittel-
wert
PM1o

Jahresmittelwert
PMio

Jahresmittelwert
PM2s"

Obere Beurtei-
lungsschwelle

70 % des Immissionsgrenz-
werts (35 pg/m?2 dirfen nicht 6f-
ter als finfunddreiRigmal im
Kalenderjahr Uberschritten wer-
den)

70 % des Immissions-
grenzwerts (28 pug/m3)

70 % des Immissions-
grenzwerts (17 ug/m?)

Untere Beurtei-
lungsschwelle

50 % des Immissionsgrenz-
werts (25 pg/m?e dirfen nicht 6f-
ter als finfunddreiRigmal im
Kalenderjahr Uberschritten wer-
den)

50 % des Immissions-
grenzwerts (20 pg/m3)

50 % des Immissions-
grenzwerts (12 ug/m?)

gehalten wird.

") Die obere Beurteilungsschwelle und die untere Beurteilungsschwelle fiir PMys gelten nicht fiir die Messungen, mithilfe derer beurteilt
wird, ob der zum Schutz der menschlichen Gesundheit vorgegebene Zielwert fur die Reduzierung der Exposition gegeniber PM; 5 ein-

4. Blei

Jahresmittelwert

Obere Beurteilungsschwelle

70 % des Immissionsgrenzwerts (0,35 pg/m3)

Untere Beurteilungsschwelle

50 % des Immissionsgrenzwerts (0,25 pg/m?3)

5. Benzol

Jahresmittelwert

Obere Beurteilungsschwelle

70 % des Immissionsgrenzwerts (3,5 ug/m?3)

Untere Beurteilungsschwelle

40 % des Immissionsgrenzwerts (2 pg/m?)

6. Kohlenmonoxid
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Achtstundenmittelwert
Obere Beurteilungsschwelle 70 % des Immissionsgrenzwerts (7 mg/m?)
Untere Beurteilungsschwelle 50 % des Immissionsgrenzwerts (5 mg/m?)

B. Uberschreitung der oberen und unteren Beurteilungsschwellen

Die Uberschreitung der oberen und unteren Beurteilungsschwellen ist auf der Grundlage der Werte der voran-
gegangenen funf Jahre zu ermitteln, sofern entsprechende Daten vorliegen. Eine Beurteilungsschwelle gilt als
Uberschritten, wenn sie in den vorangegangenen finf Jahren in mindestens drei einzelnen Jahren (berschrit-
ten worden ist.

Liegen Daten fur die gesamten funf vorhergehenden Jahre nicht vor, kénnen die zustédndigen Behorden die
Ergebnisse von kurzzeitigen Messkampagnen wahrend derjenigen Jahreszeit und an denjenigen Stellen, die
fur die hdchsten Werte fir Schadstoffe typisch sein durften, mit Informationen aus Emissionskatastern und
Modellen verbinden, um Uberschreitungen der oberen und unteren Beurteilungsschwellen zu ermitteln.

Anlage 3
(zu den §§ 2, 3, 13, 14 und 21)

Beurteilung der Luftqualitat und Lage der Probenahmestellen fiir Messungen von
Schwefeldioxid, Stickstoffdioxid und Stickstoffoxiden, Partikeln (PM4o und PM;s),
Blei, Benzol und Kohlenmonoxid in der Luft

A. Allgemeines
Die Luftqualitat wird in allen Gebieten und Ballungsraumen nach folgenden Kriterien beurteilt:

1. Die Luftqualitat wird an allen Orten, mit Ausnahme der in Nummer 2 genannten Orte, nach den Kriterien
beurteilt, die in den Abschnitten B und C fur die Lage der Probenahmestellen fur ortsfeste Messungen
festgelegt sind. Die in den Abschnitten B und C niedergelegten Grundsatze gelten auch insoweit, als sie
fur die Bestimmung der spezifischen Orte von Belang sind, an denen die Werte der einschlagigen Schad-
stoffe ermittelt werden, wenn die Luftqualitat durch orientierende Messungen oder Modellrechnungen be-
urteilt wird.

2. Die Einhaltung der zum Schutz der menschlichen Gesundheit festgelegten Immissionsgrenzwerte wird
an folgenden Orten nicht beurteilt:

a) an Orten innerhalb von Bereichen, zu denen die Offentlichkeit keinen Zugang hat und in denen es
keine festen Wohnunterkiinfte gibt;

b) nach MaRgabe von § 1 Nummer 20 auf dem Gelande von Arbeitsstatten, fir die alle relevanten
Bestimmungen Gber Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz gelten;

¢) aufden Fahrbahnen der Stral’en und, sofern Fulganger und Fulgangerinnen fiir gewohnlich dorthin
keinen Zugang haben, auf dem Mittelstreifen der Strafl3en.

B. GroRraumige Ortsbestimmung der Probenahmestellen
1. Schutz der menschlichen Gesundheit

a) Der Ort von Probenahmestellen, an denen Messungen zum Schutz der menschlichen Gesundheit
vorgenommen werden, ist so zu wahlen, dass folgende Daten gewonnen werden:

— Daten uber Bereiche innerhalb von Gebieten und Ballungsrdumen, in denen die hdchsten Werte
auftreten, denen die Bevolkerung wahrscheinlich direkt oder indirekt tber einen Zeitraum aus-
gesetzt sein wird, der im Vergleich zum Mittelungszeitraum der betreffenden Immissionsgrenz-
werte signifikant ist;

—  Daten zu Werten in anderen Bereichen innerhalb von Gebieten und Ballungsraumen, die fir die
Exposition der Bevolkerung allgemein reprasentativ sind.

b) Der Ort von Probenahmestellen ist im Allgemeinen so zu wahlen, dass die Messung von Umweltzu-
sténden, die einen sehr kleinen Raum in ihrer unmittelbaren Nahe betreffen, vermieden wird. Dies
bedeutet, dass der Ort der Probenahmestelle so zu wahlen ist, dass die Luftproben — soweit moglich
— fur die Luftqualitat eines Stralenabschnitts von nicht weniger als 100 Meter Lange bei Probenah-
mestellen fur den Verkehr und nicht weniger als 250 Meter x 250 Meter bei Probenahmestellen fur
Industriegebiete reprasentativ sind.
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c) Messstationen fiir den stadtischen Hintergrund missen so gelegen sein, dass die gemessene Ver-
schmutzung den integrierten Beitrag samtlicher Quellen im Luv der Hauptwindrichtung der Station
erfasst. Fur die gemessene Verschmutzung sollte nicht eine einzelne Quelle vorherrschend sein, es
sei denn, dies ist fiir eine grofRere stadtische Flache typisch. Die Probenahmestellen missen grund-
satzlich fur eine Flache von mehreren Quadratkilometern reprasentativ sein.

d) Sollen die Werte flr den Iandlichen Hintergrund beurteilt werden, darf die Probenahmestelle nicht
durch nahe, das heifl3t nadher als 5 Kilometer, liegende Ballungsrdume oder Industriegebiete beein-
flusst sein.

e) Soll der Beitrag industrieller Quellen beurteilt werden, ist mindestens eine Probenahmestelle im Lee
der Hauptwindrichtung von der Quelle im nachstgelegenen Wohngebiet aufzustellen. Ist der Hinter-
grundwert nicht bekannt, so wird eine weitere Probenahmestelle im Luv der Hauptwindrichtung auf-
gestellt.

f)  Probenahmestellen sollten moglichst auch fiir ahnliche Orte reprasentativ sein, die nicht in ihrer un-
mittelbaren Nahe gelegen sind.

g) Sofern dies aus Griinden des Gesundheitsschutzes erforderlich ist, sind Probenahmestellen auf In-
seln einzurichten.

2. Schutz der Vegetation und der natirlichen Okosysteme

Die Probenahmestellen, an denen Messungen zum Schutz der Vegetation und der natiirlichen Okosysteme
vorgenommen werden, sollten mehr als 20 Kilometer von Ballungsrdumen beziehungsweise mehr als 5 Kilo-
meter von anderen bebauten Flachen, Industrieanlagen oder Autobahnen oder HauptstralRen mit einem tagli-
chen Verkehrsaufkommen von mehr als 50 000 Fahrzeugen entfernt gelegen sein. Dies bedeutet, dass der
Ort der Probenahmestelle so zu wahlen ist, dass die Luftproben flir die Luftqualitat einer Flache von mindes-
tens 1 000 Quadratkilometer reprasentativ sind. Die zustdndigen Behdrden kénnen auf Grund der geographi-
schen Gegebenheiten oder im Interesse des Schutzes besonders schutzbedirftiger Bereiche vorsehen, dass
eine Probenahmestelle in geringerer Entfernung gelegen oder fir die Luftqualitdt einer kleineren Flache re-
prasentativ ist.

Es ist zu berlcksichtigen, dass die Luftqualitat auf Inseln beurteilt werden muss.
C. Kleinraumige Ortsbestimmung der Probenahmestellen
Soweit mdglich ist Folgendes zu berlicksichtigen:

Der Luftstrom um den Messeinlass darf nicht beeintrachtigt werden, das heif3t, bei Probenahmestellen an der
Baufluchtlinie soll die Luft in einem Bogen von mindestens 270° oder 180° frei strdomen. Im Umfeld des Mes-
seinlasses dirfen keine Hindernisse vorhanden sein, die den Luftstrom beeinflussen, das heift, der Messein-
lass soll einige Meter von Gebauden, Balkonen, Baumen und anderen Hindernissen entfernt sein und Probe-
nahmestellen, die Werte liefern, die fiir die Luftqualitat an der Baufluchtlinie reprasentativ sind, sollen mindes-
tens 0,5 Meter vom nachsten Gebaude entfernt sein.

Der Messeinlass muss sich grundsétzlich in einer Héhe zwischen 1,5 Meter (Atemzone) und 4 Meter Uber
dem Boden befinden. Ein héher gelegener Einlass kann angezeigt sein, wenn die Messstation Werte liefert,
die fUr ein groRRes Gebiet reprasentativ sind. Abweichungen sollen umfassend dokumentiert werden.

Der Messeinlass darf nicht in nachster Nahe von Emissionsquellen angebracht werden, um die unmittelbare
Einleitung von Emissionen, die nicht mit der Umgebungsluft vermischt sind, zu vermeiden.

Die Abluftleitung der Probenahmestelle ist so zu legen, dass ein Wiedereintritt der Abluft in den Messeinlass
vermieden wird.

Bei allen Schadstoffen dirfen verkehrsbezogene Probenahmestellen zur Messung héchstens 10 Meter vom
Fahrbahnrand entfernt sein; vom Fahrbahnrand verkehrsreicher Kreuzungen missen sie mindestens 25 Meter
entfernt sein. Als verkehrsreiche Kreuzung gilt eine Kreuzung, die den Verkehrsstrom unterbricht und gegen-
Uber den restlichen StraRenabschnitten Emissionsschwankungen (durch Stop-and-go-Verkehr) verursacht.

Die folgenden Faktoren kdénnen ebenfalls berlicksichtigt werden: Stérquellen, Sicherheit, Zuganglichkeit,
Stromversorgung und Telefonleitungen, Sichtbarkeit der Messstation in der Umgebung, Sicherheit der Offent-
lichkeit und des Betriebspersonals, Vorteile einer Zusammenlegung der Probenahmestellen fir verschiedene
Schadstoffe, Anforderungen der Bauleitplanung.

Jede Abweichung von den Kriterien dieses Abschnitts ist nach den Verfahrensvorschriften gemafR Abschnitt
D umfassend zu dokumentieren.

D. Dokumentation und Uberpriifung der Ortswahl
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Die fur die Beurteilung der Luftqualitat zustdndigen Behdrden dokumentieren fir alle Gebiete und Ballungs-
raume umfassend die Verfahren fiir die Wahl der Standorte fiir Probenahmestellen. Sie zeichnen Grundla-
geninformationen fir die Netzplanung und die Wahl der Standorte fiir Probenahmestellen auf. Die Dokumen-
tation umfasst auch Fotografien der Umgebung in den Haupthimmelsrichtungen und detaillierte Karten. Die
Dokumentation fur Gebiete oder Ballungsrdume, in denen die Informationen aus Probenahmestellen fir orts-
feste Messungen durch solche aus Modellrechnungen oder orientierenden Messungen erganzt werden, um-
fasst auch die Einzelheiten dieser zusatzlichen Methoden sowie Angaben Uber die Art und Weise der Erfiillung
der Kriterien gemaf § 14 Absatz 3.

Die Dokumentation wird erforderlichenfalls aktualisiert und mindestens alle fiinf Jahre Gberprift, um sicherzu-
stellen, dass Auswabhlkriterien, Netzplanung und Messstellenstandorte stets aktuell und dauerhaft optimal sind.
Die Dokumentation wird der Kommission auf Anfrage innerhalb von drei Monaten Gbermittelt.

Anlage 4
(zu § 13)

Messungen an Messstationen fiir den landlichen Hintergrund (konzentrationsunabhangig)
A. Ziele

Mit diesen Messungen soll vor allem gewahrleistet werden, dass die notwendigen Informationen tber Werte
fir den Hintergrund zur Verfligung stehen. Diese Informationen sind unerlasslich, um

1. die erhéhten Werte in starker schadstoffbelasteten Flachen (stadtischer Hintergrund, Industriestandorte,
verkehrsbezogene Standorte) sowie den mdglichen Anteil des Ferntransports von Schadstoffen beurtei-
len zu konnen,

2. um die Analyse fir die Quellenzuordnung zu unterstutzen und
3. umdas Verstandnis fir einzelne Schadstoffe wie z.B. Partikel zu fordern.

AuBlerdem sind die Informationen auf Grund des verstarkten Einsatzes von Modellen — auch fir stadtische
Gebiete — notwendig.

B. Stoffe

Die Messungen von PM2s missen mindestens die Gesamtmassenkonzentration sowie, zur Charakterisierung
der chemischen Zusammensetzung, die Konzentrationen entsprechender Verbindungen umfassen. Zumin-
dest die nachstehenden chemischen Spezies sind zu berticksichtigen:

SO Na* NH4* Ca?+ elementarer Kohlenstoff (EC)

NOs K* Cl- Mg?* organischer Kohlenstoff (OC)

C. Standortkriterien

Die Messungen sollten — im Einklang mit Anlage 3 Abschnitt A, B und C — vor allem im landlichen Hintergrund
vorgenommen werden.

Anlage 5
(zu den §§ 14 und 15)

Kriterien fiir die Festlegung der Mindestzahl der Probenahmestellen fiir ortsfeste Messungen
der Werte fiir Schwefeldioxid, Stickstoffdioxid und Stickstoffoxide, Partikel (PM1o, PM>5),
Blei, Benzol und Kohlenmonoxid in der Luft

A. Mindestzahl der Probenahmestellen fiir ortsfeste Messungen zur Beurteilung der Einhaltung von
Immissionsgrenzwerten fiir den Schutz der menschlichen Gesundheit und von Alarmschwellen in
Gebieten und Ballungsrdumen, in denen ortsfeste Messungen die einzige Informationsquelle dar-
stellen

1. Diffuse Quellen

Bevolkerung des Bal- Falls der maximale Wert zwischen der

Falls der maximale Wert die obere Beur- .
lungsraums oder Ge- . - o oberen und der unteren Beurteilungs-
) : teilungsschwelle Uiberschreitet?) ;
biets (in Tausend) schwelle liegt
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Schadstoffe auRer | PM?) (Summe aus | Schadstoffe auRer ZEASZ)FSI\SA?OT;:;
PM PMio und PMzs) PM PM25)

0 - 249 1 > 1 1
250 - 499 ’ 3 1 ,
500 — 749 2 3 1 ,
750 - 999 3 4 1 ,
1000 - 1.499 4 5 ) Z
1.500 - 1.999 5 7 2 3
2000 - 2749 6 8 3 4
2750 - 3.749 7 10 3 .
3.750 - 4.749 8 11 3 6
4750 - 5999 9 13 . -
> 6.000 10 15 . 5

) Fiir NO,, Partikel, Benzol und Kohlenmonoxid: einschlieBlich mindestens einer Messstation fir stadtische Hintergrundquellen und einer
Messstation flir den Verkehr, sofern sich dadurch die Anzahl der Probenahmestellen nicht erhéht. Im Fall dieser Schadstoffe darf die
Gesamtzahl der Messstationen flr stadtische Hintergrundquellen von der Anzahl der Messstationen fiir den Verkehr in jedem Land nicht
um mehr als den Faktor 2 abweichen. Die Messstationen, an denen der Immissionsgrenzwert fir PM4o im Zeitraum der letzten drei Jahre
mindestens einmal Uberschritten wurde, werden beibehalten, sofern nicht auf Grund besonderer Umstande, insbesondere aus Griinden
der Raumentwicklung, eine Verlagerung der Stationen erforderlich ist.

2) Werden PMys und PM+q im Einklang mit § 16 an derselben Messstation gemessen, so ist diese als zwei gesonderte Probenahmestellen
anzusehen. Die nach Abschnitt A Nummer 1 erforderliche Gesamtzahl der Probenahmestellen fir PM;s und PMy in jedem Land darf
nicht um mehr als den Faktor 2 differieren und die Zahl der Messstationen fir PM, 5 fir stadtische Hintergrundquellen in Ballungsraumen
und stadtischen Gebieten muss die Anforderungen von Abschnitt B erfllen.

2. Punktquellen

Zur Beurteilung der Luftverschmutzung in der Nahe von Punktquellen ist die Zahl der Probenahmestellen fur
ortsfeste Messungen zu berechnen. Dabei sind zu berilicksichtigen:

— die Emissionsdichte,
— die wahrscheinliche Verteilung der Luftschadstoffe,
— die mdgliche Exposition der Bevdlkerung.

B. Mindestzahl der Probenahmestellen fiir ortsfeste Messungen, um zu beurteilen, ob die Vorgaben
fur die Reduzierung der PMs-Exposition zum Schutz der menschlichen Gesundheit eingehalten
werden

Fir diesen Zweck ist eine Probenahmestelle pro Million Einwohner und Einwohnerinnen flr Ballungsraume
und weitere stadtische Flachen mit mehr als 100 000 Einwohnern und Einwohnerinnen vorzusehen. Diese
Probenahmestellen kdnnen mit den Probenahmestellen nach Abschnitt A identisch sein. Die Lander betreiben
mindestens folgende Anzahl an Probenahmestellen:

Land Anzahl der Probenahmestellen
Baden-Wirttemberg 2
Bayern 3
Berlin 3
Brandenburg 2
Bremen 1
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Hamburg 2
Hessen 3
Mecklenburg-Vorpommern 2
Niedersachsen 2
Nordrhein-Westfalen 9
Rheinland-Pfalz 1
Saarland 1
Sachsen 1
Sachsen-Anhalt 2
Schleswig-Holstein 1
Thuringen 1

Die Lander teilen dem Bundesministerium fir Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit die konkreten
Standorte der betriebenen Probenahmestellen mit.

C.

Mindestzahl der Probenahmestellen fiir ortsfeste Messungen, um zu beurteilen, ob die kritischen
Werte zum Schutz der Vegetation in anderen Gebieten als Ballungsraumen eingehalten werden

Falls der maximale Wert die obere Beurteilungs- Falls der maximale Wert zwischen der oberen und

schwelle Uberschreitet der unteren Beurteilungsschwelle liegt

1 Station je 20 000 km? 1 Station je 40 000 km?

Im Fall von Inselgebieten sollte die Zahl der Probenahmestellen fiir ortsfeste Messungen so berechnet werden,
dass die wahrscheinliche Verteilung der Luftschadstoffe und die mdogliche Exposition der Vegetation beriick-
sichtigt werden.

Anlage 6
(zu den §§1,16 und 19)

Referenzmethoden fiir die Beurteilung der Konzentrationen von Schwefeldioxid, Stickstoffdioxid und
Stickstoffoxiden, Partikeln (PM1o und PM_s), Blei, Benzol, Kohlenmonoxid und Ozon

A.

1.

Referenzmessmethoden
Referenzmethode zur Messung der Schwefeldioxidkonzentration

Als Referenzmethode zur Messung der Schwefeldioxidkonzentration gilt die Methode, die in DIN
EN 14212: 2012, Ausgabe November 2012, August 2014, ,Aulenluft - Messverfahren zur Bestimmung
der Konzentration von Schwefeldioxid mit Ultraviolett-Fluoreszenz” beschrieben ist.

Referenzmethode zur Messung der Konzentration von Stickstoffdioxid und Stickstoffoxiden

Als Referenzmethode zur Messung von Stickstoffdioxid und Stickstoffoxiden gilt die Methode, die in DIN
EN 14211: 2012, Ausgabe November 2012, ,Auf3enluft - Messverfahren zur Bestimmung der Konzentra-
tion von Stickstoffdioxid und Stickstoffmonoxid mit Chemilumineszenz* beschrieben ist.

Referenzmethode fiir die Probenahme und Messung der Konzentration von Blei

Als Referenzmethode zur Probenahme von Blei gilt die in Nummer 4 beschriebene Methode. Als Refe-
renzmethode zur Messung der Bleikonzentration gilt die Methode, die in DIN EN 14902:2005 (Okto-
ber 2005) ,AuRenluftbeschaffenheit - Standardisiertes Verfahren zur Bestimmung von Pb/Cd/As/Ni als
Bestandteil der PM1o-Fraktion des Schwebstaubes® beschrieben ist.

Referenzmethode fur die Probenahme und Messung der Konzentration von PM1o
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Als Referenzmethode fir die Probenahme und Messung der Konzentration von PM1o gilt die Methode,
die in DIN EN 12341: 2014, Ausgabe August 2014, ,AuBenluft — Gravimetrisches Standardmessverfahren
fur die Bestimmung der PM1o- oder PMz5-Massenkonzentration des Schwebstaubes® beschrieben ist.

5. Referenzmethode fiir die Probenahme und Messung der Konzentration von PM2,5

Als Referenzmethode fiir die Probenahme und Messung der Konzentration von PMzs gilt die Methode,
die in DIN EN 12341:2014, Ausgabe August 2014, ,AuRenluft — Gravimetrisches Standardmessverfahren
fur die Bestimmung der PM1o- oder PMz5-Massenkonzentration des Schwebstaubes® beschrieben ist.

6. Referenzmethode fiir die Probenahme und Messung der Konzentration von Benzol

Als Referenzmethode fir die Messung der Benzolkonzentration gilt die Methode, die in DIN
EN 14662:2005 (August 2005) ,Luftbeschaffenheit - Standardverfahren zur Bestimmung von Benzolkon-
zentrationen (Teile 1, 2 und 3)“ beschrieben ist.

7. Referenzmethode fir die Messung der Kohlenmonoxidkonzentration

Als Referenzmethode fur die Messung der Kohlenmonoxidkonzentration gilt die Methode, die in DIN
EN 14626: 2012, Ausgabe Dezember 2012, ,Aufdenluft - Messverfahren zur Bestimmung der Konzentra-
tion von Kohlenmonoxid mit nicht-dispersiver Infrarot-Photometrie“ beschrieben ist.

8. Referenzmethoden fur die Messung der Ozonkonzentration

Als Referenzmethode fir die Messung der Ozonkonzentration gilt die Methode, die in DIN EN 14625:
2012, Ausgabe Dezember 2012, ,Aulenluft - Messverfahren zur Bestimmung der Konzentration von
Ozon mit Ultraviolett-Photometrie” beschrieben ist.

B. Nachweis der Gleichwertigkeit

Sollen andere Methoden angewendet werden, muss dokumentiert werden, dass damit gleichwertige Ergeb-
nisse wie mit den unter Abschnitt A genannten Methoden erzielt werden. Bei Partikeln kann eine andere Me-
thode angewendet werden, wenn dokumentiert wird, dass diese einen konstanten Bezug zur Referenzme-
thode aufweist. In diesem Fall mussen die mit dieser Methode erzielten Ergebnisse korrigiert werden, damit
diese den Ergebnissen entsprechen, die bei der Anwendung der Referenzmethode erzielt worden waren.

C. Normzustand

Beim Volumen gasformiger Schadstoffe ist als Normzustand eine Temperatur von 293 Kelvin und ein atmo-
spharischer Druck von 101,3 Kilopascal zu Grunde zu legen. Bei Partikeln und in Partikeln zu analysierenden
Stoffen (zum Beispiel Blei) werden fur die Angabe des Probenvolumens die Umgebungsbedingungen Luft-
temperatur und Luftdruck am Tag der Messungen zu Grunde gelegt.

D. Anerkennung der Daten anderer Mitgliedstaaten

Fir den Nachweis, dass die Messgerate die Leistungsanforderungen der in Abschnitt A aufgeflihrten Refe-
renzmethoden erfiillen, akzeptieren die zustandigen Behdrden ausfuhrliche Prifberichte anderer Mitgliedstaa-
ten der Europaischen Union, sofern die Priiflaboratorien nach dem relevanten harmonisierten Standard fir
Prif- und Kalibrierlaboratorien nach Anlage 1 Abschnitt C Nummer 1 Buchstabe d akkreditiert wurden.

Die zustandigen Behoérden stellen die Prifberichte und alle Prifergebnisse anderen zustadndigen Behdrden
oder den von ihnen benannten Stellen zur Verfligung.

Prifberichte missen nachweisen, dass die Messgeréate alle Leistungsanforderungen erfillen, wenn bestimmte
Umwelt- und Standortbedingungen typisch fiir einen bestimmten Mitgliedstaat sind und auRerhalb des Spekt-
rums der Bedingungen liegen, fir das das Gerat in einem anderen Mitgliedstaat bereits geprift und typgeneh-
migt wurde.

E. (aufgehoben)

Anlage 7
(zu§9)

Zielwerte und langfristige Ziele fiir Ozon
A. Kriterien

Bei der Aggregation der Daten und der Berechnung der statistischen Parameter sind zur Prifung der Gultigkeit
folgende Kriterien anzuwenden:

Parameter Erforderlicher Anteil glltiger Daten

02.08.2010 (BGBI. I S. 1065 / FNA 2129-8-39) Seite 27
Stand 19.06.2020 (BGBI. | S. 1328, 1341)



60.1-126
39. BImSchV

Einstundenmittelwerte

75 % (d.h. 45 Minuten)

Achtstundenmittelwerte

75 % der Werte (d.h. sechs Stunden)

Hochster Achtstundenmittelwert pro Tag
aus stindlich gleitenden Achtstundenmit-
telwerten

75 % der stundlich gleitenden Achtstundenmittelwerte (d.h. 18
Achtstundenmittelwerte pro Tag)

AOT40

90 % der Einstundenmittelwerte wahrend des zur Berechnung
des AOT40-Werts festgelegten Zeitraums™)

Jahresmittelwert

jeweils getrennt: 75 % der Einstundenmittelwerte wahrend des
Sommers (April bis September) und 75 % wahrend des Win-
ters (Januar bis Marz, Oktober bis Dezember)

Anzahl Uberschreitungen und Héchst-
werte je Monat

90 % der hochsten Achtstundenmittelwerte der Tage (27 ver-
fugbare Tageswerte je Monat) und 90 % der Einstundenmittel-
werte zwischen 8.00 und 20.00 Uhr MEZ

Anzahl Uberschreitungen und Héchst-
werte pro Jahr

finf von sechs Monaten wahrend des Sommerhalbjahres (April
bis September)

N Liegen nicht alle méglichen Messdaten vor, so werden die AOT40-Werte anhand des folgenden Faktors berechnet:

mogliche Gesamtstundenzahl”

= A0T40 X

Messwert

AOT40

Schitzwert

") Stundenzahl innerhalb der Zeitspanne der AOT40-Definition (d. h. 8.00 Uhr bis 20.00 Uhr MEZ vom 1. Mai bis zum 31. Juli jedes
Jahres (zum Schutz der Vegetation) und vom 1. April bis zum 30. September jedes Jahres (zum Schutz der Walder)).

Zahl der gemessenen Stundenwerte

B. Zielwerte
. . Zeitpunkt, zu dem
Ziel Mittelungszeit- Zielwert der Zielwert erreicht
raum
werden sollte")
Schutz der hochster Acht- | 120 pg/ms3 diirfen an héchstens 25 Tagen im Ka- | 1.1.2010
menschlichen stundenmittel- | lenderjahr Uberschritten werden, gemittelt Gber
Gesundheit wert pro Tag drei Jahre?)
Schutz der Vege- | Mai bis Juli AQOT40 (berechnet anhand von Einstundenmit- | 1.1.2010
tation telwerten)
18.000%x h, gemittelt iiber fiinf Jahre®

) Die Einhaltung der Zielwerte wird zu diesem Termin beurteilt. Dies bedeutet, dass das Jahr 2010 das erste Jahr sein wird, das heran-
gezogen wird, um zu berechnen, ob die Zielwerte im betreffenden Drei- bzw. Flnfjahreszeitraum eingehalten wurden.

2) Kénnen die drei- bzw. funfjahrigen Durchschnittswerte nicht anhand vollstandiger und aufeinanderfolgender Jahresdaten ermittelt wer-
den, sind mindestens die folgenden jahrlichen Daten vorgeschrieben, um zu tberprifen, ob die Zielwerte eingehalten wurden:

- Zielwert zum Schutz der menschlichen Gesundheit: glltige Daten fur ein Jahr,

- Zielwert zum Schutz der Vegetation: glltige Daten fur drei Jahre.

C. Langfristige Ziele

Ziel Mittelungszeitraum

Zeitpunkt, zu dem
der Zielwert erreicht
werden sollte

Langfristiges Ziel
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Schutz der héchster Achtstunden- | 120 ug/m3 nicht festgelegt

menschlichen mittelwert pro Tag in-

Gesundheit nerhalb eines Kalen-

derjahres
Schutz der Vege- | Mai bis Juli AQOTA40 (berechnet anhand von Ein-
tation stundenmittelwerten)
6.0002 x 1
m

Anlage 8
(zu § 18)

Kriterien zur Einstufung von Probenahmestellen fiir die Beurteilung der Ozonwerte
und zur Bestimmung ihrer Standorte

Fir ortsfeste Messstationen gelten folgende Kriterien:

A. GroRraumige Standortbestimmung

Kriterien flr die groRraumige

Gesundheit und der Vegeta-
tion:

Beurteilung der Exposition
der Bevolkerung und Vege-
tation in vorstadtischen Ge-
bieten von Ballungsrdumen
mit den hdchsten Werten fir
Ozon, denen Bevdlkerung
und Vegetation unmittelbar
oder mittelbar ausgesetzt
sein durften

Art der Station Ziele der Messungen Reprasentativitat') Standortbestimmung
(Makroebene)
Stadtisch Schutz der menschlichen Ge- | Einige km? AuBerhalb des Einflussbe-
sundheit: reichs ortlicher Emissionsquel-
Beurteilung der Ozonexposi- len v_vie Verkehr, Tankstellen
tion der stadtischen Bevdlke- USW.;
rung (bei relativ hoher Bevol- Standorte mit guter Durchmi-
kerungsdichte und Ozonwer- schung der Umgebungsluft;
En’ d'.?. rep;asegtatl_\_/lgur die Standorte wie Wohn- und Ge-
xposition der bevolkerung schéaftsviertel in  Stadten,
aligemein sind) Grunanlagen (nicht in unmit-
telbarer Nahe von Baumen),
grofRe Stral’en oder Platze mit
wenig oder ohne Verkehr, fir
Schulen, Sportanlagen oder
Freizeiteinrichtungen, charak-
teristische offene Flachen.
Vorstadtisch Schutz der menschlichen | Einige Dutzend km? In gewissem Abstand von den

Gebieten mit den hdchsten
Emissionen und auf deren
Leeseite, bezogen auf die
Hauptwindrichtungen, die bei
fur die Ozonbildung giinstigen
Bedingungen vorherrschen;

Orte, an denen die Bevdlke-
rung, empfindliche Nutzpflan-
zen oder natiirliche Okosys-
teme in der Randzone eines
Ballungsraums hohen Ozon-
werten ausgesetzt sind;

gegebenenfalls auch einige

Stationen in vorstadtischen
Gebieten auf der der
Hauptwindrichtung zuge-

wandten Seite (aulRerhalb der
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Gebiete mit den hochsten
Emissionen), um die Werte flr
den regionalen Hintergrund
fir Ozon zu ermitteln.

Landlich Schutz der menschlichen | Subregionale Ebene Die Stationen konnen sich in
Gesundheit und der Vegeta- kleinen Siedlungen oder Ge-
tion: bieten mit natiirlichen Okosys-
temen, Waldern oder Nutz-
pflanzenkulturen befinden;

(einige Hundert km?)

Beurteilung der Exposition
der Bevdlkerung, der Nutz-

pflanzen und der natdrlichen reprasentative Gebiete fir
Okosysteme gegenuber Ozon aulierhalb des Einfluss-
Ozonwerten von subregiona- bereichs ortlicher Emittenten
ler Ausdehnung wie Industrieanlagen und
Stral3en;
in offenem Gelande, jedoch
nicht auf Berggipfeln.
Landlicher Hin- | Schutz der Vegetation und | Regionale/nationa- Stationen in Gebieten mit
tergrund der menschlichen Gesund- | le/kontinentale Ebene | niedrigerer Bevolkerungs-
heit: (1.000 bis 10.000 km?) dichte, z.B. mit natirlichen

Okosystemen (wie Waldern),
mindestens 20 km entfernt
von Stadt- und Industriegebie-
ten und entfernt von ortlichen
Emissionsquellen;

Beurteilung der Exposition
von Nutzpflanzen und natir-
lichen Okosystemen gegen-
Uber Ozonwerten von regio-
naler Ausdehnung sowie der
Exposition der Bevolkerung zu vermeiden sind Gipfel ho-
herer Berge sowie Standorte
mit ortlich verstarkter Bildung
bodennaher Temperaturinver-
sionen;

Kustengebiete mit ausgeprag-
ten taglichen Windzyklen ortli-
chen Charakters werden
ebenfalls nicht empfohlen.

1) Probenahmestellen sollten maglichst fiir ahnliche Standorte représentativ sein, die nicht in ihrer unmittelbaren Nahe gelegen sind.

Fir landliche Stationen und Stationen im landlichen Hintergrund ist die Standortwahl mit den Uberwachungs-
anforderungen auf Grund der Verordnung (EG) Nr. 1737/2006 der Kommission vom 7. November 2006 mit
Durchfihrungsbestimmungen zur Verordnung (EG) Nr. 2152/2003 des Europaischen Parlaments und des Ra-
tes fur das Monitoring von Waldern und Umweltwechselwirkungen in der Gemeinschaft (ABI. L 334 vom
30.11.2006, S. 1) abzustimmen.

B. Kleinrdumige Standortbestimmung

Die kleinrAumige Standortbestimmung sollte gemaR Anlage 3 Teil C vorgenommen werden. Es ist aulRerdem
sicherzustellen, dass der Messeinlass sich in betrachtlicher Entfernung von Emissionsquellen wie Ofen oder
Schornsteinen von Verbrennungsanlagen und in mehr als 10 Meter Entfernung von der nachstgelegenen
StralRe befindet, wobei der einzuhaltende Abstand mit der Verkehrsdichte zunimmt.

C. Dokumentation und Uberpriifung der Standortbestimmung

Es ist gemaR Anlage 3 Teil D vorzugehen, wobei eine griindliche Voruntersuchung und Auswertung der Mess-
daten vorzunehmen ist. Dabei sind die meteorologischen und photochemischen Prozesse, die die an den
einzelnen Standorten gemessenen Ozonwerte beeinflussen, zu beachten.

Anlage 9
(zu § 18)

Kriterien zur Bestimmung der Mindestzahl von Probenahmestellen fiir die
ortsfesten Messungen von Ozonwerten
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A. Mindestzahl der Probenahmestellen fiir kontinuierliche ortsfeste Messungen zur Beurteilung der
Einhaltung der Zielwerte, der Informations- und Alarmschwellen und der Erreichung der langfris-
tigen Ziele, soweit solche Messungen die einzige Informationsquelle darstellen

Em(v:o?gg:)z)ahl Ballungsraum’ Andere Gebiete' Landlicher Hintergrund

<250 1 1 Station/50 000 km? (als
mittlere Dichte fur alle Ge-

<500 1 2 biete pro Land)?

<1000 2 2

<1500 3 3

<2000 3 4

<2750 4 5

<3750 5 6

>3750 1 zuséatzliche Station je 2 1 zuséatzliche Station je 2

Mio. Einwohner Mio. Einwohner

' Amtliche Anmerkung: Mindestens eine Station in Gebieten, in denen die Bevolkerung voraussichtlich der
héchsten Ozonkonzentration ausgesetzt ist. In Ballungsraumen missen mindestens 50 Prozent der Stati-
onen in Vorstadtgebieten liegen.

2 Amtliche Anmerkung: Eine Station je 25 000 km? in orografisch stark gegliedertem Gelande wird empfoh-
len.

B. Mindestzahl der Probenahmestellen fiir ortsfeste Messungen in Gebieten und Ballungsraumen, in
denen die langfristigen Ziele erreicht werden

Die Zahl der Ozon-Probenahmestellen muss in Verbindung mit den zuséatzlichen Beurteilungsmethoden — wie
Luftqualitdtsmodellierung und mit am gleichen Standort durchgefiuhrten Stickstoffdioxidmessungen — ausrei-
chen, um den Trend der Ozonbelastung zu prifen und zu untersuchen, ob die langfristigen Ziele erreicht
wurden. Die Zahl der Stationen in Ballungsrdumen und in anderen Gebieten kann auf ein Drittel der in Ab-
schnitt A angegebenen Zahl verringert werden. Wenn die Informationen aus ortsfesten Stationen die einzige
Informationsquelle darstellen, muss zumindest eine Messstation beibehalten werden. Hat dies in Gebieten, in
denen zusatzliche Beurteilungsmethoden eingesetzt werden, zur Folge, dass in einem Gebiet keine Station
mehr vorhanden ist, so ist durch Koordinierung mit den Stationen der benachbarten Gebiete sicherzustellen,
dass ausreichend beurteilt werden kann, ob die langfristigen Ziele hinsichtlich der Ozonwerte erreicht werden.
Die Anzahl der Stationen im landlichen Hintergrund muss 1 Station je 100 000 Quadratkilometer betragen.

Anlage 10
(zu § 18)

Messung von Ozonvorlauferstoffen
A. Ziele

Die Hauptzielsetzung dieser Messungen besteht darin, Trends bei den Ozonvorlauferstoffen zu ermitteln, die
Wirksamkeit der Emissionsminderungsstrategien sowie die Einheitlichkeit von Emissionsinventaren und die
Zuordnung von Emissionsquellen zu gemessenen Schadstoffkonzentrationen zu prifen.

Ferner soll ein besseres Verstandnis der Mechanismen der Ozonbildung und der Ausbreitung der Ozonvor-
lauferstoffe erreicht sowie die Anwendung photochemischer Modelle unterstitzt werden.

B. Stoffe

Die Messung von Ozonvorlauferstoffen muss mindestens Stickstoffoxide (Stickstoffmonoxid und Stickstoffdi-
oxid) sowie geeignete fllichtige organische Verbindungen (VOC) umfassen. Eine Liste der zur Messung emp-
fohlenen fliichtigen organischen Verbindungen ist nachstehend wiedergegeben:

1-Buten Isopren Ethylbenzol
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Ethan trans-2-Buten n-Hexan m-+p-Xylol
Ethylen cis-2-Buten i-Hexan o-Xylol
Acetylen 1,3-Butadien n-Heptan 1,2,4-Trimethylbenzol
Propan n-Pentan n-Oktan 1,2,3-Trimethylbenzol
Propen i-Pentan i-Oktan 1,2,5-Trimethylbenzol
n-Butan 1-Penten Benzol Formaldehyd
i-Butan 2-Penten Toluol Summe der Kohlenwas-

serstoffe ohne Methan

C. Standortkriterien

Die Messungen muissen insbesondere in stadtischen oder vorstadtischen Gebieten in allen gemaf dieser
Verordnung errichteten Messstationen durchgefiihrt werden, die fir die in Abschnitt A erwahnten Uberwa-
chungsziele als geeignet betrachtet werden.

Anlage 11
(zu den §§ 21 und 28)

Immissionsgrenzwerte zum Schutz der menschlichen Gesundheit
A. Kriterien

Unbeschadet der Anlage 1 sind bei der Aggregation der Daten und der Berechnung der statistischen Parame-
ter zur Prifung der Gliltigkeit folgende Kriterien anzuwenden:

Parameter Erforderlicher Anteil gultiger Daten

Einstundenwerte 75 % (d.h. 45 Minuten)

Achtstundenwerte 75 % der Werte (d.h. 6 Stunden)

Hoéchster Achtstundenmittelwert pro Tag 75 % der stundlich gleitenden Achtstundenmittel-
werte (d.h. 18 Achtstundenmittelwerte pro Tag)

Vierundzwanzigstundenwerte 75 % der stindlichen Mittelwerte (d.h. mindestens 18
Einstundenwerte)

Jahresmittelwert 90 %') der Einstundenwerte oder (falls nicht verfiig-
bar) der Vierundzwanzigstundenwerte wahrend des
Jahres

1) Datenverluste auf Grund regelmafiger Kalibrierung oder ublicher Geratewartung sind in der Anforderung fiir die Berechnung des
Jahresmittelwerts nicht bertcksichtigt.

B. Immissionsgrenzwerte

Frist fir die Einhaltung
Mittelungszeitraum Immissionsgrenzwert Toleranzmarge?) des Immissionsgrenz-
werts

Schwefeldioxid

Stunde 350 pg/m3 dirfen nicht | 150 pg/m?3 (43 %) D
ofter als vierundzwan-
zigmal im Kalenderjahr
Uberschritten werden
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Tag 125 pg/m?3 dlrfen nicht | Keine M
ofter als dreimal im Ka-
lenderjahr Uberschritten
werden
Stickstoffdioxid
Stunde 200 pg/m?3 dirfen nicht | 50 % 1. Januar 2010
ofter als achtzehnmal im
Kalenderjahr tberschrit-
ten werden
Kalenderjahr 40 pg/m3 50 % 1. Januar 2010
Benzol
Kalenderjahr 5 pg/m3 100 % 1. Januar 2010
Kohlenstoffmonoxid
Hochster Achtstunden- | 10 mg/m3 60 % D
mittelwert pro Tag
Blei
Kalenderjahr 0,5 pg/m?3 100 % D
PMyo
Tag 50 pg/m3 dirfen nicht | 50 % D
ofter als finfunddreilig-
mal im Kalenderjahr
Uberschritten werden
Kalenderjahr 40 pg/m3 20 % D
1) Bereits seit 1. Januar 2005 in Kraft.
2) Die Toleranzmarge gilt nur im Zusammenhang mit einer nach § 21 dieser Verordnung gewahrten Fristverlangerung.

Anlage 12
(zu den §§ 5, 15, 27, 28 und 35)

Nationales Ziel, auf das die Exposition reduziert werden soll,
Ziel- und Immissionsgrenzwert fiir PM;5

A. Indikator fiir die durchschnittliche Exposition

Der Indikator fur die durchschnittliche Exposition (AEI — Average Exposure Indicator) wird in Mikrogramm pro
Kubikmeter (ug/m?®) ausgedriickt und anhand von Messungen an Messstationen fiir den stadtischen Hinter-
grund in Gebieten und Ballungsrdumen ermittelt. Er sollte als gleitender Jahresmittelwert fiir drei Kalender-
jahre berechnet werden, indem der Durchschnittswert aller gemaR Anlage 5 Abschnitt B eingerichteten Pro-
benahmestellen ermittelt wird. Der AEI fir das Referenzjahr 2010 ist der Mittelwert der Jahre 2008, 2009 und
2010.

Der AEI fur das Jahr 2020 ist der gleitende Jahresmittelwert (Durchschnittswert aller Probenahmestellen nach
Anlage 5 Abschnitt B) fur die Jahre 2018, 2019 und 2020. Anhand des AEI wird Uberprift, ob das nationale
Ziel fur die Reduzierung der Exposition erreicht wurde.

Der AEI firr das Jahr 2015 ist der gleitende Jahresmittelwert (Durchschnittswert aller Probenahmestellen nach
Anlage 5 Abschnitt B) fur die Jahre 2013, 2014 und 2015. Anhand des AEI wird Uberprift, ob die Verpflichtung
in Bezug auf die Expositionskonzentration erfiillt wurde.

B. Nationales Ziel, auf das die Exposition reduziert werden soll
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Ziel, auf das die Exposition gegenuber dem AEI 2010 Jahr, ab dem das Ziel fir die Re-
reduziert werden soll duzierung der Exposition erreicht
werden soll
Ausgangswert in ug/m3 Reduktionsziel in Prozent 2020
<8,5=8,5 0%
=>85-<13 10 %
=13-<18 15 %
=18-<22 20 %
=22 Alle angemessenen Mallnahmen,
um das Ziel von 18 ug/ms3 zu errei-
chen

Ergibt sich als Indikator fur die durchschnittliche Exposition ausgedriickt in Mikrogramm pro Kubikmeter im
Referenzjahr 8,5 Mikrogramm pro Kubikmeter oder weniger, ist das Ziel fir die Reduzierung der Exposition
mit Null anzusetzen. Es ist auch in den Fallen mit Null anzusetzen, in denen der Indikator fir die durchschnitt-
liche Exposition zu einem beliebigen Zeitpunkt zwischen 2010 und 2020 einen Wert von 8,5 Mikrogramm pro
Kubikmeter erreicht und auf diesem Wert oder darunter gehalten wird.

C. Verpflichtung in Bezug auf die Expositionskonzentration

Verpflichtung in Bezug auf die

Expositionskonzentration Zeitpunkt, zu dem die Verpflichtung zu erfiillen ist

20 yg/m? 1. Januar 2015
D. Zielwert
Mittelungszeitraum Zielwert Ze|tpunkt_, zu dem der Zielwert er-
reicht werden sollte
Kalenderjahr 25 ug/m? 1. Januar 2010

E. Immissionsgrenzwert

. Frist fir die Einhaltung
Immissions-

Mitteilungszeitraum Toleranzmarge des Immissionsgrenz-
grenzwert
werts
Kalenderjahr 25 pg/m? 20 % am 11. Juni 2008, Reduzie- | 1. Januar 2015

rung am folgenden 1. Januar und
danach alle 12 Monate um jahr-
lich ein Siebentel bis auf 0 % am
1. Januar 2015

Anlage 13
(zu den §§ 27 und 34)

Erforderlicher Inhalt von Luftreinhalteplanen
1. Ort der Uberschreitung:
a) Region
b) Ortschaft (Karte)
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c) Messstation (Karte, geographische Koordinaten)
Allgemeine Informationen:
a) Art des Gebiets (Stadt, Industriegebiet oder landliches Gebiet)

b) Schatzung der Grofie des verschmutzten Gebiets in Quadratkilometern und der der Verschmutzung
ausgesetzten Bevolkerung

c) zweckdienliche Klimaangaben

d) zweckdienliche topographische Daten

e) Artderin dem betreffenden Gebiet zu schiitzenden Ziele
Zustandige Behérden:

Namen und Anschriften der fir die Ausarbeitung und Durchfiihrung der Verbesserungsplane zustandigen
Personen

Art und Beurteilung der Verschmutzung

a) inden vorangehenden Jahren (vor der Durchfiihrung der Verbesserungsmafnahmen) festgestellten
Werte

b) seit dem Beginn des Vorhabens gemessene Werte

c) angewandte Beurteilungstechniken

Ursprung der Verschmutzung:

a) Liste der wichtigsten Emissionsquellen, die fir die Verschmutzung verantwortlich sind (Karte)
b) Gesamtmenge der Emissionen aus diesen Quellen (Tonnen/Jahr)

c) Informationen dber Verschmutzungen, die ihren Ursprung in anderen Gebieten haben
Analyse der Lage:

a) Einzelheiten tiber Faktoren, die zu den Uberschreitungen gefiihrt haben (zum Beispiel Verkehr, ein-
schliel3lich grenziberschreitender Verkehr, Entstehung sekundarer Schadstoffe in der Atmosphéare)

b) Einzelheiten Uber mégliche Mallnahmen zur Verbesserung der Luftqualitat

Angaben zu den bereits vor dem 11. Juni 2008 durchgefiihrten MaRnahmen oder bestehenden Verbes-
serungsvorhaben:

a) ortliche, regionale, nationale und internationale Malinahmen
b) festgestellte Wirkungen

Angaben zu den Malihahmen oder Vorhaben, die nach dem Inkraftireten der Richtlinie 2008/50/EG am
11. Juni 2008 zur Verminderung der Verschmutzung beschlossen oder entsprechend Anhang XV Ab-
schnitt B Nummer 3 der Richtlinie 2008/50/EG berlicksichtigt wurden:

a) Auflistung und Beschreibung aller in den Vorhaben genannten MalRnahmen
b) Zeitplan fur die Durchfiihrung

c) Schatzung der angestrebten Verbesserung der Luftqualitdt und des fiir die Verwirklichung dieser
Ziele veranschlagten Zeitraums

Angaben zu den geplanten oder langfristig angestrebten Mallnahmen oder Vorhaben

Liste der Veroffentlichungen, Dokumente, Arbeiten usw., die die in dieser Anlage vorgeschriebenen In-
formationen ergénzen
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Anlage 14
(zu § 30)
Unterrichtung der Offentlichkeit

1. Die aktuellen Informationen Uber die Werte der in dieser Verordnung geregelten Schadstoffe in der Luft
werden der Offentlichkeit routinemaRig zuganglich gemacht.

2. Die Werte sind als Durchschnittswerte entsprechend dem jeweiligen Mittelungszeitraum vorzulegen. Die
Informationen missen zumindest die Werte enthalten, die oberhalb der Luftqualitatsziele (Immissions-
grenzwerte, Zielwerte, Alarmschwellen, Informationsschwellen und langfristige Ziele fiir die regulierten
Schadstoffe) liegen. Hinzuzufligen sind ferner eine kurze Beurteilung anhand der Luftqualitatsziele sowie
einschlagige Angaben Uber gesundheitliche Auswirkungen bzw. gegebenenfalls Auswirkungen auf die
Vegetation.

3. Die Informationen Uber die Werte von Schwefeldioxid, Stickstoffdioxid, Partikeln (mindestens PM10), Ozon
und Kohlenmonoxid in der Luft sind, falls eine stiindliche Aktualisierung nicht mdéglich ist, mindestens
taglich zu aktualisieren. Die Informationen Uber die Werte von Blei und Benzol in der Luft sind in Form
eines Durchschnittswerts fir die letzten zwolf Monate vorzulegen und, falls eine monatliche Aktualisierung
nicht mdglich ist, alle drei Monate zu aktualisieren.

4. Die Bevolkerung wird rechtzeitig (iber festgestellte oder vorhergesagte Uberschreitungen der Alarm-
schwellen und Informationsschwellen unterrichtet. Die Angaben missen mindestens Folgendes umfas-
sen:

a) Informationen lber eine oder mehrere festgestellte Uberschreitungen:
—  Ort oder Gebiet der Uberschreitung

—  Art der Uberschrittenen Schwelle (Informationsschwelle oder Alarmschwelle) — Beginn und
Dauer der Uberschreitung — héchster Einstundenwert und héchster Achtstundenmittelwert fiir
Ozon

b) Vorhersage fiir den kommenden Nachmittag/Tag (die kommenden Nachmittage/Tage):

— geographisches Gebiet erwarteter Uberschreitungen der Informationsschwelle oder Alarm-
schwelle

— erwartete Anderungen bei der Luftverschmutzung (Verbesserung, Stabilisierung oder Ver-
schlechterung) sowie die Griinde firr diese Anderungen

c) Informationen Uber die betroffene Bevolkerungsgruppe, mogliche gesundheitliche Auswirkungen
und empfohlenes Verhalten:

— Informationen Uber empfindliche Bevdlkerungsgruppen

—  Beschreibung mdéglicher Symptome

—  der betroffenen Bevolkerung empfohlene VorsichtsmaRnahmen
—  weitere Informationsquellen

d) Informationen Uber vorbeugende MalRnahmen zur Verminderung der Luftverschmutzung oder der
Exposition (Angabe der wichtigsten Verursachersektoren); Empfehlungen fir MalRnahmen zur Ver-
ringerung der Emissionen.

Im Zusammenhang mit vorhergesagten Uberschreitungen ergreifen die zustandigen Behérden die erforderli-
chen Malinahmen, um die Bereitstellung dieser Angaben sicherzustellen, soweit dies keinen unverhaltnisma-
Rigen Aufwand erfordert.
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Anlage 15
(zu § 20)

Festlegung der Anforderungen an die Beurteilung der Werte fiir Arsen, Kadmium,
Nickel und Benzo[a]pyren innerhalb eines Gebiets oder Ballungsraums

A. Obere und untere Beurteilungsschwellen
Es gelten die folgenden oberen und unteren Beurteilungsschwellen:

Arsen Kadmium Nickel B(a)P
Obere Beurteilungs- 60 % (3,6 ng/m3®) | 60 % (3 ng/m?3) 70 % (14 ng/m?3) 60 % (0,6 ng/m?3)
schwelle in Prozent des
Zielwerts
Untere Beurteilungs- 40 % (2,4 ng/m3) | 40 % (2 ng/m?3) 50 % (10 ng/m3) 40 % (0,4 ng/m?)
schwelle in Prozent des
Zielwerts

B. Ermittlung der Uberschreitung der oberen und unteren Beurteilungsschwellen

Die Uberschreitung der oberen und unteren Beurteilungsschwellen ist auf der Grundlage der Werte wahrend
der vorangegangenen funf Jahre zu ermitteln, sofern entsprechende Daten vorliegen. Eine Beurteilungs-
schwelle gilt als Uberschritten, wenn sie in den vorangegangenen finf Jahren in mindestens drei einzelnen
Kalenderjahren Uberschritten worden ist.

Wenn weniger Daten als fiir die letzten fiinf Jahre vorliegen, kénnen die zustandigen Behérden eine Uber-
schreitung der oberen und unteren Beurteilungsschwellen ermitteln, indem sie in der Jahreszeit und an den
Standorten, wahrend der bzw. an denen typischerweise die starkste Verschmutzung auftritt, Messkampagnen
kurzer Dauer durch Erkenntnisse erganzen, die aus Daten von Emissionskatastern und aus Modellen abge-
leitet werden.

Anlage 16
(zu § 20)

Standort und Mindestanzahl der Probenahmestellen fiir die Messung der Werte und
der Ablagerungsraten von Arsen, Kadmium, Nickel und Benzo[a]pyren

A. GroBRraumige Standortkriterien
Die Standorte der Probenahmestellen sollten so gewahlt werden, dass

—  Daten UGber die Teile von Gebieten und Ballungsraumen erfasst werden kénnen, in denen die Bevolkerung
wahrend eines Kalenderjahres auf direktem oder indirektem Weg im Durchschnitt wahrscheinlich den
héchsten Werten ausgesetzt ist;

— Daten Uber Werte in anderen Teilen von Gebieten und Ballungsraumen erfasst werden kénnen, die re-
prasentative Aussagen Uber die Exposition der Bevolkerung ermdglichen;

— Daten Uber die Ablagerungsraten erfasst werden kénnen, die der indirekten Exposition der Bevoélkerung
Uber die Nahrungskette entsprechen.

Der Standort der Probenahmestellen sollte im Allgemeinen so gewahlt werden, dass die Messung sehr klein-
raumiger Umweltbedingungen in unmittelbarer Nahe vermieden wird. In der Regel sollte eine Probenahme-
stelle fir die Luftqualitat folgender Flachen reprasentativ sein:

1. in verkehrsnahen Zonen: fiir nicht weniger als 200 Quadratmeter,
2. an Industriestandorten: fir mindestens 250 Meter x 250 Meter und
3. in Gebieten mit typischen Werten fir den stadtischen Hintergrund: fur mehrere Quadratkilometer.

Besteht das Ziel in der Beurteilung von Werten fur den Hintergrund, so sollten sich in der Nahe der Probenah-
mestelle befindliche Ballungsrdume oder Industriestandorte nicht auf die Messergebnisse auswirken.

Soll der Beitrag industrieller Quellen beurteilt werden, ist zumindest eine Probenahmestelle im Lee der
Hauptwindrichtung von der Quelle im nachstgelegenen Wohngebiet aufzustellen. Ist die Hintergrundkonzent-
ration nicht bekannt, so wird eine weitere Probenahmestelle im Luv der Hauptwindrichtung aufgestellt. Wird
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§ 22 in Verbindung mit § 20 Absatz 1 und 3 angewendet, so sollten die Probenahmestellen so aufgestellt
werden, dass die Anwendung der besten verfiigbaren Techniken Gberwacht werden kann.

Probenahmestellen sollten méglichst auch fir dhnliche Standorte reprasentativ sein, die nicht in ihrer unmit-
telbaren Nahe gelegen sind. Sofern sinnvoll, sollten sie mit Probenahmestellen fur die PM1o-Fraktion zusam-
mengelegt werden.

B. Kleinrdumige Standortkriterien
Folgende Leitlinien sollten eingehalten werden:

—  Der Luftstrom um den Messeinlass sollte nicht beeintrachtigt werden und es sollten keine den Luftstrom
beeinflussenden Hindernisse in der Nahe des Probensammlers vorhanden sein (die Messsonde sollte in
der Regel ausreichend weit von Gebauden, Balkonen, Badumen und anderen Hindernissen sowie — im
Fall von Probenahmestellen fir die Luftqualitat an der Baufluchtlinie — mindestens 0,5 Meter vom nachs-
ten Gebaude entfernt sein);

— im Allgemeinen sollte sich der Messeinlass in einer Hohe zwischen 1,5 Meter (Atemzone) und 4 Meter
Uber dem Boden befinden. Unter bestimmten Umstanden kann eine hohere Lage des Einlasses (bis zu
8 Meter) erforderlich sein. Ein hdher gelegener Einlass kann auch angezeigt sein, wenn die Messstation
fur ein groReres Gebiet reprasentativ ist;

— der Messeinlass sollte nicht in unmittelbarer Nahe von Emissionsquellen platziert werden, um den unmit-
telbaren Einlass von Emissionen, die nicht mit der Umgebungsluft vermischt sind, zu vermeiden;

— die Abluftleitung des Probensammlers sollte so gelegt werden, dass ein Wiedereintritt der Abluft in den
Messeinlass vermieden wird;

—  Probenahmestellen an verkehrsnahen Messorten sollten mindestens 25 Meter vom Rand verkehrsreicher
Kreuzungen und mindestens 4 Meter von der Mitte der nachstgelegenen Fahrspur entfernt sein; die Ein-
Iasse sollten so gelegen sein, dass sie fiir die Luftqualitat in der Nahe der Baufluchtlinie reprasentativ
sind.

Die folgenden Faktoren kénnen ebenfalls berticksichtigt werden:
—  Storquellen;

—  Sicherheit;

—  Zuganglichkeit;

—  Stromversorgung und Telekommunikationsleitungen;

—  Sichtbarkeit der Messstation in der Umgebung;

—  Sicherheit der Offentlichkeit und des Betriebspersonals;

— eventuelle Zusammenlegung der Probenahmestellen fiir verschiedene Schadstoffe; — planerische Anfor-
derungen.

C. Dokumentation und Uberpriifung der Standortwahl

Die Verfahren firr die Standortwahl sollten in der Einstufungsphase vollstandig dokumentiert werden, zum
Beispiel mit Fotografien der Umgebung in den Haupthimmelsrichtungen und einer detaillierten Karte. Die
Standorte sollten regelmaRig Uberprift und wiederholt dokumentiert werden um sicherzustellen, dass die Kri-
terien fir die Standortwahl weiterhin erfllt sind.

D. Kiriterien zur Festlegung der Zahl von Probenahmestellen fiir ortsfeste Messungen der Werte von
Arsen, Kadmium, Nickel und Benzo[a]pyren

Mindestanzahl von Probenahmestellen fiir ortsfeste Messungen zur Beurteilung, ob Zielwerte flir den Schutz
der menschlichen Gesundheit in Gebieten und Ballungsrdumen eingehalten werden, in denen ortsfeste Mes-
sungen die einzige Informationsquelle darstellen.
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Bevdlkerung des Ballungs- W . . Wenn der maximale Wert zwi-
: enn der maximale Wert die obere Beur-
raums oder Gebiets (Tau- : - 1 schen der oberen und unteren
teilungsschwelle Giberschreitet') : .
send) Beurteilungsschwelle liegt
As, Cd, Ni B(a)P As, Cd, Ni, B(a)P
0-749 1 1 1
750 —1.999 2 2 1
2.000 - 3.749 2 3 1
3.750 - 4.749 3 4 2
4.750 — 5.999 4 5 2
= 6.000 5 5 2
) Es ist mindestens eine Messstation fiir typische Werte fiir den stadtischen Hintergrund und fir Benzo[a]pyren auch
eine verkehrsnahe Messstation einzubeziehen, ohne dadurch die Zahl der Probenahmestellen zu erhéhen.

b) Punktquellen

Zur Beurteilung der Luftverschmutzung in der Nahe von Punktquellen sollte die Zahl der Probenahmestellen
fur ortsfeste Messungen unter Berucksichtigung der Emissionsdichte, der wahrscheinlichen Verteilung der
Luftschadstoffe und der mdglichen Exposition der Bevélkerung festgelegt werden.

Die Orte der Probenahmestellen sollten so gewahlt werden, dass die Anwendung der besten verfligbaren
Techniken gemaf Artikel 2 Nummer 12 der Richtlinie 2008/1/EG kontrolliert werden kann.

Anlage 17
(zu § 20)

Datenqualitdtsziele und Anforderungen an Modelle zur Bestimmung der Werte fiir

A. Datenqualitatsziele

Arsen, Kadmium, Nickel und Benzo[a]pyren

Folgende Datenqualitatsziele kdnnen als Leitfaden fir die Qualitatssicherung dienen:

Benzo[a] | Arsen, Polyzyklische aromatische | Gesamt
pyren Kadmium Kohlenwasserstoffe auller | ablagerung
und Nickel Benzo[a]pyren, gesamtes
gasférmiges Quecksilber
— Unsicherheit
Ortsfeste und orientierende 50 % 40 % 50 % 70 %
Messungen
Modellierung 60 % 60 % 60 % 60 %
— Mindestdatenerfassung 90 % 90 % 90 % 90 %
— Mindestzeiterfassung
Ortsfeste Messungen* 33 % 50 %
Orientierende Messungen®, ** 14 % 14 % 14 % 33 %

Datenqualitatsziele erfiillen.

* Amtliche Anmerkung: Uber das Jahr verteilt, um unterschiedlichen klimatischen und durch menschliche Ak-
tivitdten bedingten Verhaltnissen Rechnung zu tragen.

** Orientierende Messungen sind Messungen, die weniger haufig vorgenommen werden, jedoch die anderen
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Die (auf der Grundlage eines Vertrauensbereichs von 95 Prozent ausgedrickte) Unsicherheit der bei der Be-
urteilung der Immissionskonzentrationen verwendeten Methoden wird gemaf folgender Mafltgaben errechnet:

1. den Prinzipien des CEN-Leitfadens fiir die Messunsicherheit (ENV 13005:1999),
2. den ISO 5725:1994-Verfahren' und

3. den Hinweisen des CEN-Berichts Uber Luftqualitat — Ansatz fiir die Einschatzung des Unsicherheitsgrads
bei Referenzmethoden zur Messung der Luftqualitat (CR 14377:2002 E).

Die Prozentsatze fir die Unsicherheit werden fiir einzelne Messungen angegeben, die Uber typische Probe-
nahmezeiten hinweg gemittelt werden, und zwar fiir einen Vertrauensbereich von 95 Prozent. Die Unsicherheit
der Messungen gilt fir den Bereich des entsprechenden Zielwerts. Ortsfeste und orientierende Messungen
mussen gleichmaRig Uber das Jahr verteilt werden, um zu vermeiden, dass die Ergebnisse verfalscht werden.

Die Anforderungen an Mindestdatenerfassung und Mindestzeiterfassung berlcksichtigen nicht den Verlust
von Daten auf Grund einer regelmaRigen Kalibrierung oder der normalen Wartung der Instrumente. Eine 24-
stiindige Probenahme ist bei der Messung von Benzo[a]pyren und anderen polyzyklischen aromatischen Koh-
lenwasserstoffen erforderlich. Einzelproben, die wahrend eines Zeitraums von bis zu einem Monat genommen
werden, kdnnen mit der gebotenen Vorsicht als Sammelprobe zusammengefasst und analysiert werden, vo-
rausgesetzt, die angewandte Methode gewahrleistet stabile Proben fiir diesen Zeitraum. Die drei verwandten
Stoffe Benzo[b]fluoranthen, Benzo[jlfluoranthen und Benzol[k]fluoranthen lassen sich nur schwer analytisch
trennen. In diesen Fallen kénnen sie als Summe gemeldet werden. Die Probenahmen mussen gleichmalig
Uber die Wochentage und das Jahr verteilt sein. Die Vorschriften fir Einzelproben gemaf den vorhergehenden
sieben Satzen gelten auch fir Arsen, Kadmium, Nickel und das gesamte gasférmige Quecksilber. Die Ent-
nahme von Teilproben aus PMio-Filtern zur anschlie@enden Untersuchung auf Metalle ist zulassig, sofern
erwiesen ist, dass die Teilprobe fur die Gesamtprobe reprasentativ ist und die Nachweiseffizienz beim Abgleich
mit den relevanten Datenqualitatszielen nicht beeintrachtigt wird. In Abweichung zur 24-stiindigen Proben-
ahme zur Untersuchung des Metallgehalts von PM+o nach der DIN EN 12341:2014, Ausgabe August 2014,
und den Bestimmungen zur Messdauer nach Abschnitt 9.3 der DIN EN 15852:2010, Ausgabe November 2010,
ist eine wochentliche Probenahme zulassig, sofern die Erfassungseigenschaften dadurch nicht beeintrachtigt
werden. Fur die Messung der Ablagerungsraten werden Uber das Jahr verteilte monatliche oder wochentliche
Proben empfohlen.

Die zustandigen Behdrden durfen anstelle einer ,bulk-Probenahme® nur dann eine ,wet-only-Probenahme*
verwenden, wenn sie nachweisen kénnen, dass der Unterschied zwischen diesen nicht mehr als 10 Prozent
ausmacht. Die Ablagerungsraten sollten generell in Mikrogramm pro Quadratmeter (ug/m?) pro Tag angege-
ben werden.

Die zustandigen Behdrden kénnen die Mindestzeiterfassung der in der Tabelle angegebenen Werte unter-
schreiten, jedoch nicht weniger als 14 Prozent bei ortsfesten Messungen und 6 Prozent bei orientierenden
Messungen, sofern sie nachweisen kénnen, dass die Unsicherheit bei einem Vertrauensbereich von 95 Pro-
zent fir den Jahresdurchschnitt, berechnet auf der Grundlage der Datenqualitatsziele in der Tabelle geman
ISO 11222:2002 - ,Ermittlung der Unsicherheit von zeitlichen Mittelwerten von Luftbeschaffenheitsmessun-
gen” eingehalten wird.

B. Anforderungen an Modelle zur Beurteilung der Luftqualitat

Werden Modelle zur Beurteilung der Luftqualitat verwendet, sind Hinweise auf Beschreibungen des Modells
und Informationen Uber die Unsicherheit zusammenzustellen. Die Unsicherheit von Modellen wird als die ma-
ximale Abweichung der gemessenen und berechneten Werte tGber ein ganzes Jahr definiert, wobei der genaue
Zeitpunkt des Auftretens dieser Abweichungen nicht bertcksichtigt wird.

1 DIN ISO 5725-1: Genauigkeit (Richtigkeit und Prazision) von Messverfahren und Messergebnissen — Teil 1: Allgemeine Grundlagen
und Begriffe; Ausgabedatum: 11.1997
DIN ISO 5725-1: Berichtigung 1 Berichtigungen zu DIN ISO 5725-1: 1997-11 Ausgabedatum: 09.1998
DIN ISO 5725-2: Genauigkeit (Richtigkeit und Prazision) von Messverfahren und Messergebnissen — Teil 2: Grundlegende Methode fiir
Ermittlung der Wiederhol- und Vergleichprazision eines vereinheitlichten Messverfahrens, Ausgabedatum: 12.2002
DIN ISO 5725-3: Genauigkeit (Richtigkeit und Prazision) von Messverfahren und Messergebnissen — Teil 3: Prazisionsmale eines ver-
einheitlichten Messverfahrens unter Zwischenbedingungen; Ausgabedatum: 02.2003
DIN ISO 5725-4: Genauigkeit (Richtigkeit und Prazision) von Messverfahren und Messergebnissen — Teil 4: Grundlegende Methoden
fur die Ermittlung der Richtigkeit eines vereinheitlichten Messverfahrens; Ausgabedatum: 01.2003
DIN I1SO 5725-5: Genauigkeit (Richtigkeit und Prazision) von Messverfahren und Messergebnissen — Teil 5: Alternative Methoden fiir
die Ermittlung der Prazision eines vereinheitlichten Messverfahrens; Ausgabedatum: 11.2002
DIN ISO 5725-5 Berichtigung 1: Genauigkeit (Richtigkeit und Prazision) von Messverfahren und Messergebnissen — Teil 5: Alternative
Methoden fir die Ermittlung der Prazision eines vereinheitlichten Messverfahrens (ISO 5725-5:1998), Berichtigungen zu DIN ISO 5725-
5:2002-11 (ISO 5725-5:1998/Cor. 1:2005); Ausgabedatum: 04.2006
DIN ISO 5725-6: Genauigkeit (Richtigkeit und Prazision) von Messverfahren und Messergebnissen — Teil 6: Anwendung von Genauig-
keitswerten in der Praxis; Ausgabedatum: 08.2002
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C. Anforderungen an objektive Schatzungstechniken
Werden objektive Schatzungstechniken verwendet, so darf die Unsicherheit 100 Prozent nicht iberschreiten.
D. Standardbedingungen

Fir Stoffe, die in der PM1o-Fraktion zu analysieren sind, bezieht sich das Probenahmevolumen auf die Umge-
bungsbedingungen.

Anlage 18
(zu § 20)
Referenzmethoden fiir die Beurteilung der Werte und der Ablagerungsraten von
Arsen, Kadmium, Nickel, Quecksilber und Benzo[a]pyren

A. Referenzmethode fiir die Probenahme und Analyse von Arsen, Kadmium und Nickel in der Luft

Als Referenzmethode fir die Analyse von Arsen, Kadmium und Nickel in der Luft gilt die Methode, die in DIN
EN 14902:2005, berichtigt 2007 ,,Auf3enluftbeschaffenheit - Standardisiertes Verfahren zur Bestimmung von
Pb/Cd/As/Ni als Bestandteil der PM1o-Fraktion des Schwebstaubes®, beschrieben ist. Als Referenzmethode
fur die Probenahme von Arsen, Kadmium und Nickel in der Luft gilt die Methode, die in DIN EN 12341:2014,
Ausgabe August 2014, beschrieben ist.

Die zustandigen Behdrden kénnen auch jede andere Methode anwenden, die nachweislich zu Ergebnissen
fuhrt, die der vorstehend genannten Methode entsprechen.

B. Referenzmethode fiir die Probenahme und Analyse polyzyklischer aromatischer Kohlenwasser-
stoffe in der Luft

Als Referenzmethode fir die Analyse von Benzo[a]pyren in der Luft gilt die Methode, die in DIN EN 15549:2008
.Luftbeschaffenheit - Messverfahren zur Bestimmung der Konzentration von Benzo[a]pyren in Luft® beschrie-
ben ist. Als Referenzmethode fiir die Probenahme polyzyklischer aromatischer Kohlenwasserstoffe in der Luft
gilt die Methode, die in DIN EN 12341:2014, Ausgabe August 2014, beschrieben ist.

Solange keine genormte CEN-Methode fiir die Messung der anderen in § 20 Absatz 8 genannten polyzykli-
schen aromatischen Kohlenwasserstoffe vorliegt, kdnnen die zustdndigen Behdrden genormte nationale Me-
thoden oder genormte 1ISO-Methoden wie die ISO-Norm 12884:2000 anwenden.

Die zustandigen Behorden kénnen auch jede andere Methode anwenden, die nachweislich zu Ergebnissen
fuhrt, die der vorstehend genannten Methode entsprechen.

C. Referenzmethode fiir die Probenahme und Analyse von Quecksilber in der Luft

Als Referenzmethode fiir die Bestimmung des gesamten gasformigen Quecksilbers in der Luft gilt die Me-
thode, die in der DIN EN 15852:2010, Ausgabe November 2010, beschrieben ist.

Die zustandigen Behdrden kénnen auch jede andere Methode anwenden, die nachweislich zu Ergebnissen
fuhrt, die der vorstehend genannten Methode entsprechen.

D. Referenzmethode fiir die Probenahme und Analyse der Ablagerung von Arsen, Kadmium, Queck-
silber, Nickel und polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffen

Als Referenzmethode fir die Bestimmung der Ablagerung von Arsen, Kadmium und Nickel gilt die Methode,
die in der DIN EN 15841:2010, Ausgabe April 2010, beschrieben ist.

Als Referenzmethode fur die Bestimmung der Ablagerung von Quecksilber gilt die Methode, die in der DIN EN
15853:2010, Ausgabe November 2010, ,Aulenluftbeschaffenheit — Standardisiertes Verfahren zur Bestim-
mung der Quecksilberdeposition® beschrieben ist.

Als Referenzmethode fiir die Bestimmung der Ablagerung von Benzo[a]pyren und den anderen polyzyklischen
Kohlenwasserstoffen gemaR § 20 Absatz 8 gilt die Methode, die in der DIN EN 15980:2011, Ausgabe August
2011, ,Luftqualitat — Bestimmung der Deposition von Benz[a]lanthracen, Benzo[b]fluoranthen, Benzol[j]fluoran-
then, Benzolk]fluoranthen, Benzo[a]pyren, Dibenz[a,h]anthracen und Indeno[1,2,3-cd]pyren” beschrieben ist.

E. Referenzmethoden zur Erstellung von Luftqualitigtsmodellen
Far die Erstellung von Luftqualitatsmodellen lassen sich zurzeit keine Referenzmethoden festlegen.

Artikel 2
Inkrafttreten, AuBerkrafttreten

Diese Verordnung tritt am Tag nach der Verkindung in Kraft. Gleichzeitig treten die Verordnung Uber Immis-
sionswerte flr Schadstoffe in der Luft in der Fassung der Bekanntmachung vom 4. Juni 2007 (BGBI. | S. 1006)
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und die Verordnung zur Verminderung von Sommersmog, Versauerung und Nahrstoffeintragen vom 13. Juli
2004 (BGBI. | S. 1612) auRer Kraft.

Gesetzeshistorie:

31.08.2015 BGBI. I Nr. 35 S. 1474 Inkrafttreten 08.09.2015

Artikel 87 Zehnte Z ustandigkeitsanpassungsverordnung
10.10.2016 BGBI. | Nr. 48 S. 2244 Inkrafttreten 31.12.2016

Erste Verordnung zur Anderung der 39. BImSchV
18.07.2018 BGBI. I Nr. 28 S. 1222, 1231 Inkrafttreten 31.07.2018

Artikel 2 Verordnung zum Erlass der Verordnung Uber nationale Verpflichtungen
zur Reduktion der Emissionen bestimmter Luftschadstoffe

19.06.2020 BGBI. I Nr. 29 S. 1328, 1341 Inkrafttreten 27.06.2020
Artikel 112 Elfte Z ustéandigkeitsanpassungsverordnung

02.08.2010 (BGBI. I S. 1065 / FNA 2129-8-39) Seite 42
Stand 19.06.2020 (BGBI. | S. 1328, 1341)


http://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl&jumpTo=bgbl115s1474.pdf
http://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl&jumpTo=bgbl116s2244.pdf
http://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl&jumpTo=bgbl118s1222.pdf
http://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl&jumpTo=bgbl120s1328.pdf

	Neununddreißigste Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes -  Verordnung über Luftqualitätsstandards und Emissionshöchstmengen 39. BImSchV0F*)
	Teil 1 Allgemeine Vorschriften
	§ 1 Begriffsbestimmungen

	Teil 2 Immissionswerte
	§ 2 Immissionsgrenzwerte, Alarmschwelle und kritischer Wert für Schwefeldioxid
	§ 3 Immissionsgrenzwerte und Alarmschwelle für Stickstoffdioxid (NO2); kritischer Wert für Stickstoffoxide (NOx)
	§ 4 Immissionsgrenzwerte für Partikel (PM10)
	§ 5 Zielwert, Immissionsgrenzwert, Verpflichtung in Bezug auf die Expositionskonzentration sowie nationales Ziel für die Reduzierung der Exposition für Partikel (PM2,5)
	§ 6 Immissionsgrenzwert für Blei
	§ 7 Immissionsgrenzwert für Benzol
	§ 8 Immissionsgrenzwert für Kohlenmonoxid
	§ 9 Zielwerte, langfristige Ziele, Informationsschwelle und Alarmschwelle für bodennahes Ozon
	§ 10 Zielwerte für Arsen, Kadmium, Nickel und Benzo[a]pyren

	Teil 3 Beurteilung der Luftqualität
	§ 11 Festlegung von Gebieten und Ballungsräumen
	§ 12 Einstufung der Gebiete und Ballungsräume für Schwefeldioxid, Stickstoffdioxid und Stickstoffoxide, Partikel (PM10 und PM2,5), Blei, Benzol und Kohlenmonoxid
	§ 13 Vorschriften zur Ermittlung von Schwefeldioxid, Stickstoffdioxid und Stickstoffoxiden, Partikeln (PM10 und PM2,5), Blei, Benzol und Kohlenmonoxid
	§ 14 Probenahmestellen zur Messung von Schwefeldioxid, Stickstoffdioxid und Stickstoffoxiden, Partikeln (PM10 und PM2,5), Blei, Benzol und Kohlenmonoxid
	§ 15 Indikator für die durchschnittliche PM2,5-Exposition
	§ 16 Referenzmessmethoden für die Beurteilung von Schwefeldioxid, Stickstoffdioxid und Stickstoffoxiden, Partikeln (PM10 und PM2,5), Blei, Benzol und Kohlenmonoxid
	§ 17 Vorschriften zur Ermittlung von Ozonwerten
	§ 18 Probenahmestellen zur Messung von Ozonwerten
	§ 19 Referenzmessmethoden für die Beurteilung von Ozonwerten
	§ 20 Vorschriften zur Ermittlung von Arsen, Kadmium, Nickel und Benzo[a]pyren und Quecksilber

	Teil 4 Kontrolle der Luftqualität
	§ 21 Regelungen für die Einhaltung der Immissionsgrenzwerte für Schwefeldioxid, Stickstoffdioxid, Partikel (PM10 und PM2,5), Blei, Benzol und Kohlenmonoxid
	§ 22 Anforderungen an Gebiete und Ballungsräume, in denen die Zielwerte für Arsen, Kadmium, Nickel und Benzo[a]pyren überschritten sind
	§ 23 Einhaltung von langfristigem Ziel, nationalem Ziel und Zielwerten
	§ 24 Überschreitung von Immissionsgrenzwerten durch Emissionsbeiträge aus natürlichen Quellen
	§ 25 Überschreitung von Immissionsgrenzwerten für Partikel PM10 auf Grund der Ausbringung von Streusand oder -salz auf Straßen im Winterdienst
	§ 26 Erhalten der bestmöglichen Luftqualität

	Teil 5 Pläne
	§ 27 Luftreinhaltepläne
	§ 28 Pläne für kurzfristige Maßnahmen
	§ 29 Maßnahmen bei grenzüberschreitender Luftverschmutzung

	Teil 6 Unterrichtung der Öffentlichkeit und Berichtspflichten
	§ 30 Unterrichtung der Öffentlichkeit
	§ 31 Übermittlung von Informationen und Berichten für Schwefeldioxid, Stickstoffoxide, Partikel PM10, Partikel PM2,5, Blei, Benzol, Kohlenmonoxid, Staubinhaltsstoffe und Ozon
	§ 32 Übermittlung von Informationen und Berichten für Arsen, Kadmium, Nickel und Benzo[a]pyren

	Teil 7 Emissionshöchstmengen, Programme der Bundesregierung
	§ 33 Emissionshöchstmengen, Emissionsinventare und -prognosen
	§ 34 Programm der Bundesregierung zur Verminderung der Ozonwerte und zur Einhaltung der Emissionshöchstmengen
	§ 35 Programme der Bundesregierung zur Einhaltung der Verpflichtung in Bezug auf die PM2,5-Expositionskonzentration sowie des nationalen Ziels für die Reduzierung der PM2,5-Exposition

	Teil 8 Gemeinsame Vorschriften
	§ 36 Zugänglichkeit der Normen

	Anlage 1 (zu den §§ 13, 14 und 18)
	Anlage 2 (zu § 12)
	Anlage 3 (zu den §§ 2, 3, 13, 14 und 21)
	Anlage 4 (zu § 13)
	Anlage 5 (zu den §§ 14 und 15)
	Anlage 6 (zu den §§1,16 und 19)
	Anlage 7 (zu § 9)
	Anlage 8 (zu § 18)
	Anlage 9 (zu § 18)
	Anlage 10 (zu § 18)
	Anlage 11 (zu den §§ 21 und 28)
	Anlage 12 (zu den §§ 5, 15, 27, 28 und 35)
	Anlage 13 (zu den §§ 27 und 34)
	Anlage 14 (zu § 30)
	Anlage 15 (zu § 20)
	Anlage 16 (zu § 20)
	Anlage 17 (zu § 20)
	Anlage 18 (zu § 20)
	Artikel 2 Inkrafttreten, Außerkrafttreten


